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1.1

1. Einleitung

Ausgangslage

Die Firma Walim AG1 beabsichtigt das Walder - Areal (Kat-Nr. 6642), welches sich in ihrem
Besitz befindet, zu entwickeln. Dieses beherbergte einst eine der grössten Schuhfabriken
der Schweiz. lm Verlauf des letzten Jahrhunderts veränderte sich das einst von einzelnen
Grossformen geprägte industrielle Areal zu einem Gewerbezentrum, welches als Ensemble
wahrgenommen wird. lnnerhalb dieses Gewerbezentrums befindet sich der Hauptsitz der
Walder Holding AG, der Schuhhaus Walder AG sowie der Walim AG. Weiter sind mehrere
Dienstleister sowie Produktionsbetriebe auf dem Areal zu finden.
Das Area12 befindet sich am nördlichen Rand der Zentrumszone Brüttisellen und bildet den
Übergang zwischen Zentrumszone und Kernzone. Es wird östlich durch die Zürichstrasse,
südlich durch die Lindenbuckstrasse, welche als Erschliessung des Areals dient, und nörd-
lich durch die Riedmühlestrasse begrenzt. Durch seine zentrale Lage wirkt sich die Ent-
wicklung des Areals direkt auf die Zentrumsentwicklung von Brüttisellen aus. Um eine, dem
Stellenwert des Areals entsprechende, qualitativ hochwertige Entwicklung zu sichern, wird
für das Areal ein privater Gestaltungsplan erstellt. Mit diesem kann von der rechtskräftigen
Grundordnung abgewichen werden, um stärker auf die Bedürfnisse des Areals einzugehen.
Als Grundlage für den Gestaltungsplan dient das Richtprojekt, welches im Rahmen des
Workshopverfahrens3 massgeblich von pool Architekten und 52L Landschaftsarchitekten
erarbeitet wurde.

,$,

l,i),rt! i-iri . -;j,Jr: rj'::: !V ),1e. Ait.t', r, B,rrt'ii.! eI r') re I r r 'J ZA 1)i1 l)i li)

Die Walim AG gehört zur Walder Holding AG
2 Es steht unter Gestaltungsplanpflicht
I Synthesebericht Workshopverfahren Phase 1,2,3 / Masterplan .Walder Areal>, Brüttisellen / )anuar 2020, organisiert durch
Corsten Städtebau AG
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1.2 Abslcht

Die Walder Holding AG beabsichtigt, das Areal im Sinne des Masterplan 2016 Wangen -
Brüttisellen unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungsinstrumente zu entwi-

ckeln. lm Rahmen der Zentrumsentwicklung soll das Areal eine führende Rolle überneh-

men und durch eine gezielte Nutzungsvielfalt zur Belebung und Aktivierung des Zentrums

beitragen. Dies soll mit einer gezielten Verdichtung, der Schaffung eines Akzentpunktes

durch eine höhere Bauweise sowie der Öffnung des Areals umgesetzt werden. Der Gestal-

tungsplan bzw. das Richtprojekt sieht eine Mischnutzung mit einem Wohnanteil von ca.

70 %4 vor. Dabei wird bewusst auf die Umsetzung einer Ausnützungsziffer vezichtet zu-

gunsten einer massvollen und situationsgerechten Verdichtung.

Die Gemeinde unterstützt diese Entwicklung, da sie ihrer Vision entspricht und zur Zent-

rumsentwicklung beiträgt.

Sicht auf das Walder - Areal von Nordwest Quelle: Walim AG
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1.3 Aktuelle Situatlon - Wesentliches in Ausgangslage

Der Planungsperimeter "Walder 
- Areal" umfasst die Parzelle mit der Kat.-Nr. 6642 mit

einer Gesamtfläche von ca. 19'100 m2. Das Areal bildet ein Bindeglied zwischen dem Orts-

kern und dem urbanen Gebiet Richtung Dietlikon und künftig dem Entwicklungsschwer-

punkt <Brüttiseller Tor", Zudem liegt es strategisch günstig an der Zürichstrasse, welche

künftig eine Aufwertungs erfahren wird. lm Rahmen des Nutzungs- und Freiraumkonzepts

zum Zentrum von Brüttisellen von 2O21 wurde das Walder - Areal als eine der zentralen

lnseln (Entwicklungsgebiete) identifiziert, welche wesentlich zur Entwicklung und Gestal-

tung des Ortszentrums beitragen werden. lm Vordergrund stehen dabei ein vielseitiges

Nutzungsangebot, welches das historische Areal zu einem Begegnungsgebiet für alle Al-

tersgruppen innerhalb von Brüttisellen umgestalten soll.

Des Weiteren profitiert das Areal von der Nähe zum Bahnhof Dietlikon, dem Autobahnan-

schluss sowie dem Flughafen Zürich.

lm Nordosten grenzt es an das Grundstück Kat.-Nr.6190 mit der äusserlich fast original-

getreuen ..Badi", die den Ortskern massgeblich mitprägt. Dies wird in die Gesamtbetrach-

tung des Areals miteinbezogen6:Westseitig wird das Areal durch eine Fusswegverbindung

vom angrenzenden Wohnquartier und dem unbebauten Lindenbuck getrennt.

lm Rahmen der Arealentwicklung soll durch den Einbezug von erhaltenswerter und iden-

titätsstiftender Bausubstanz die ldentität des heutigen Areals weiterentwickelt werden,

ohne das historische Erbe zu vernachlässiqen.

Planunqsperinreter des Walder - Areals in Brüttisellen Quelle. GlS ztr, 08.02.20

5 Masterplan 20'10 Eintrag Verlcindungsräunre sowie Boulevardgestaltung
6 Vergleiche Synthesebericht Workshopverfahren Masterplan ,Walder - Areal"
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2. ZCe

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan werden folgende Ziele angestrebt:

1. Schaffen einer planungsrechtlichen Grundlage für die Entwicklung des Perime-

ters mit Ersatzneubauten und einem Hochhaus

2. Das Hochhaus soll einen städtebaulichen Akzent darstellen

3. Sicherung der Nutzungsvielfalt und der Qualität der Bauten und des Aussenrau-

mes

4. Einbindung des Areals in das kommunale Fusswegnetz

5. Nachweis der Einhaltung der IGW Lärmgrenzwerte für die angestrebten Bauten

und Nutzungen

6. Eine grundeigentümerverbindliche Voraussetzung für die Entwicklung des Areals

im Sinne des Masterplan Wangen-Brüttisellen 2016 und des Nutzungs- und Frei-

raumkonzept Brüttisellen 2021 .
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3. Rlclrtproiekt

Die Walim AG hat im Auftrag der Walder Holding AG, im Vorfeld der Gestaltungsplanung
ein Workshopverfahren durchgeführt, um Klarheit über das Entwicklungspotenzial und die
-absichten zu schaffen. Dieses wurde durch Stephan Corsten, von Corsten Städtebau AG,

organisiert und beaufsichtigt. Er beratet die Walim AG im laufenden Planungsprozess.

Für das Verfahren konnten drei Teams gewonnen werden. Jedes einzelne Team bestand
aus einem renom mierten Architektur- und einem La ndschaftsarchitekturbüro:

o Hosoya Schaefer Architects AG Zürich
Nipkow Landschaftarchitektur BSLA SIA

o PoolArchitekten
53L Landschaftsarchitekten BSLA SIA

o Züst Gübeli GambettiArchitektur und Städtebau AG

planikum G mbH Landschaftsarchitektur u nd U mweltplanu ng

Diese erarbeiteten ihre Entwürfe, entsprechend den Vorgaben des Workshopverfahrens.

lm ersten Workshop wurden vertieft die Fragen nach dem Grad der Öffentlichkeit, der
gewünschten Bebauungsform sowie der Wohn- und Gewerbeform geklärt. lm Rahmen des

zweiten Workshops wurden die überarbeiteten Entwürfe diskutiert, sowie die Fragen ge-
klärt, ob ein ob und wie ein Quartierplatz die Rolle eines Dorfplatzes einnehmen kann, wie
baulich auf die Zürichstrasse reagiert werden soll und welche Aufgaben der Lindenbuck-
strasse zugewiesen werden können. Der dritte Workshop sicherte die Ergebnisse aus dem
Verfahren, indem die einzelnen Qualitäten der Projekte zusammengefasst und erste Ge-
danken zum Gestaltungsplan festgehalten wurden. Zudem wurde geklärt, ob die Projekte
in einem Syntheseprojekt zusammengefasst werden oder ob ein einzelnes Projekt als

Richtprojekt dienen sollte. Neben diesen Fragestellungen beschäftigten sich die Teams mit
Fragen zu:

bauliche Verdichtung
Dimensionierung
Ausgestaltung
N utzungsverhältnis
Freirau rngestaItu rrg

Öffentlichkeitsg rad

Etappierung
Erschliessung

Man kam zum Schluss, dass das Resultat von pool Architekten und 52L Landschaftsarchi-
tekten als wegweisendes Richtprojekt dienen soll. Beim Richtprojekt handelt es sich nicht
um ein in sich abgeschlossenes Projekt, sondern um eine Leitlinie für die Erarbeitung des
Gesta ltu ngspla nes.

lm Anschluss an die Workshops wurden weitere rechtliche Rahmenbedingungen geklärt,
wie die 2h-Beschattung im Falle eines Hochhauses oder Fragen zut Thematik

a

a

a

a
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Lärmbelastung. lm Weiteren wurden die Grundmasse für den Gestaltungsplan erweitert
durch die Anpassung der Höhe des Hochhauses auf 40 m.

Mit dem Kreisschreiben vom 19. Juli 2021 wurden die Planungsbüros darüber informiert,

dass ab dem 1. August 2021 der 3h-Schatten den 2h-Schatten ablösen wird. Aufgrund des
geringeren Flächenanspruches des 3h-Schattens kann auf eine erneute Überprüfung des

Schattenwu rfes vezichtet werden.

9dD

8ü' 16fi
t?fi

lo{xt 1tütrtl' 12O l3.m .raf,

E 2h Schatten zusätzlich
3h Schaften

Vergleich 2h Schatten zu 3h Schatten Quelle: eigene Darstellung Landis AG,

Grundlage: Vollzugshilfe Schattenwurf Hochhaus Kanton Zürich

T

/T\
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3.1 Leitldeen für das Walder . Areal

Das städtebauliche Gesamtkonzept für das Walder - Areal basiert auf fünf Leitideen

Die Geschichte des Walder- Areals als Chance

Die Geschichte des Walder - Areals ist seine grösste Ressource. Mit Erhalt und Wei-

terentwicklung der historisch wertvollen Bauten entsteht eine ortspezifische histo-

rische Tiefe, die industriellen Charme mit neuen Architekturen verbindet und eine

einmalige Adressbildung ermöglicht.

Das Walder - Areal als zentraler Ort

Das Walder - Arealwird mit dem bestehenden Ortszentrum verknüpft und verleiht

diesem mehr Gewicht. Mit seiner Dichte und dem Nutzungsmix differenziert sich

das Areal von seiner Umgebung und schärft die Kontraste. Das Walder - Areal wird

zum Merkpunkt, der das Ortszentrum ergänzt.

Das Walder - Areal verbindet nach lnnen und Aussen

Das Walder - Areal hat vielfältige Schnittstellen zu wichtigen 
"brüttisellern> Orten:

der Zürichstrasse, dem Ortszentrum, der Schule, den Freizeitanlagen, dem Bahnhof

Dietlikon und den Wohnquartieren. Das Areal verknüpft und bündelt viele dieser

Schnittstellen im Raum und wird von diesen belebt.

Das Walder - Areal als Familie von Bauten und Freiräumen

Der Quartierhof fungiert als verbindendes Element, welches die verschiedenen he-

terogenen Bauten und Freiräume zu einer,,Familie" vereint.

Das Walder - Areal schafft ldentität durch Gemeinschaft

Das Walder - Areal war als Arbeitsort für mehrere Generationen von zentraler Be-

deutung und kann dies in Zukunft mit einer neuen Rolle wieder werden. Es wird

zum Wohn- und Arbeitsort mit Strahlkraft, welcher ein vielfältiges Publikum zu-

sammenbringt.

Richtp rojekt, Schwarzpla n Quelle: pool Architekten

a

a

a

a

I
:
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t.2

3.3

Bauen lm Bestand

Die fünf Leitideen treten durch präzise ortsbauliche Setzungen mit dem Bestand und sei-

ner Geschichte räumlich und funktional in Verbindung. Das Areal erhält dadurch eine neue

Bedeutung. Als durchlässiger und zugänglicher Ort wird es zum identitätsstiftenden Treff-

punkt für die Nutzer des Areals und die Brüttiseller Bevölkerung. Das breite Angebot an

Wohn-, Arbeits- und Freizeitnutzungen schafft eine dörfliche Gemeinschaft. Es entsteht

ein lebenswerter Ortsteil an zentraler Lage.

Elne nachhaltlge Entwlcklung

Das städtebauliche Gesamtkonzept, insbesondere der sorgfältige Umgang mit dem Be-

stand schaffen ideale Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Entwicklung unter Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt:

Eine hochstehende Baukultur verbindet alt und neu. Es entsteht ein gut gestaltetes

Ensemble, das sich vom Mittelmass abhebt, mit dem man sich identifizieren kann

und das man pflegt. Die Wohnungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen,

Arbeitsflächen für Kleingewerbetreibende und Dienstleister, ergänzende Angebote

für den täglichen Bedarf und soziale Treffpunkte sowie differenzierte und vielfältig

nutzbare Freiräume sind die Basis für soziale Kontakte und eine Gemeinschaft, die

sich um die Nachbarschaft kümmert.

a

a

a

Das Areal wird schrittweise realisiert. Die einzelnen Etappen mit angemessenem

lnvestitionsvolumen lassen nach und nach ein Ganzes entstehen, das auf einen

langfristigen Zeithorizont ausgelegt ist. Die Bauqualität ist hochwertig, dauerhaft

und unterhaltsarm. Die Realisierung erfolgt unter Berücksichtigung optimierter Le-

benszykluskosten und unterstützt mit Unternehmungen aus der Umgebung die

Regionalökonomie.

Ein ressourcen- und umweltschonender Einsatz von Material und Energie bildet die

Basis des neuen Areals. Mit dem Erhalt von ganzen Gebäudeteilen werden Grau-

energie gespart und Treibhausgasemissionen reduziert. Die zentrale Lage und gute

Erreichbarkeit für den Langsamverkehr und mit dem öffentlichen Verkehr ermög-

lichen eine umweltverträgliche Mobilität. Die differenzierte Bepflanzung unter-

stützt die Artenvielfalt auf dem Areal und verbindet mit den angrenzenden Grün-

räumen.
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3.t[ Dlfferenzierte Freiräume

Das Freiraumkonzept basiert auf der Grundidee, eine vielfältige und differenzierte Frei-
raumstruktur zu schaffen, die sich stark mit dem Kontext verknüpft und neue Qualitäten
im lnnern des Areals schafft. Sechs präzise gewählte Freiraumtypen nehmen die spezifi-
schen Charakteristika der angrenzenden Räume und des Bestandes auf und überführen
diese in eine stimmige Gesamtabfolge, die sich durch eine hohe Vielfalt und Durchlässig-
keit auszeichnet.

Östlich wird die angrenzende Zürichstrasse als städtische Achse begriffen und mit
Baumgruppen und grosszügigen Trottoirs ausgestattet, wodurch ein urbaner Auf-
takt mit einer hohen Sichtbarkeit entsteht. Die Vor- und Rücksprünge der Gebäude
schaffen breite Vorzonen und Plätze, die als grosszügige Fussgängerbereiche, Auf-
enthaltsräume und bespielbare Aussenflächen der Ladenlokale dienen und Besu-

chende selbstverständlich ins Areal leiten.

a

o

a

a

a

lm Westen grenzt das Areal an das Gebiet Lindenbuck an. Dieses weist in seiner
heutigen Form eine starke Durchgrünung auf, auf welche die Umgebungsgestal-
tung am westlichen Parzellenrand durch eine gezielte Begrünung eingeht.
Durch die Umnutzung des ehemaligen "Wohnhauses> (2.8. Kindergarten, Tages-
stätte, Gemeinschaftliches etc.) und der Schaffung von öffentlichen Nutzungen im
Pavillon soll ein belebter Übergang zwischen dem Areal und dem Lindenbuck ge-
schaffen werden.

Zwischen den einzelnen Baufeldern entstehen kleinere Spiel- und Sitzplätze, die als
Treffpunkte, Aufenthaltsorte und Spielräume für die Anwohnenden dienen. Sie lie-
gen jeweils an öffentlich zugänglichen Wegen, die das Areal durchqueren und mar-
kieren den Übergang von den äusseren zu den inneren Arealteilen.

Die projektierten Neubauten fassen zwei grosse Wohnhöfe, die als zentrale, teilbe-
grünte Binnenräume mit Bäumen wertvolle gemeinschaftliche Freiräume für die
Bewohnenden darstellen. Die Höfe bieten diverse Sitz- und Spielmöglichkeiten,
schattenspendende Bäume, flexiblen Raum für Aneignung und verschiedenartige
gemeinschaftliche Nutzungen sowie eine gute Orientierung und Adressierung.

Das freiräumliche Herzstück des Walder - Areals bildet der zentrale, öffentliche
Quartierhol der als ortsbauliches Bindeglied nicht nur die verschiedenen Bauten,
sondern auch die angrenzenden Strassen-, Hof- und Grünräume zusammenbindet.
Der Quartierhof wird durch seine offene Gestaltung primär als Platz in Erscheinung
treten. Aufgrund seiner angemessenen Dimensionierung funktioniert der Quartier-
hof sowohl als alltäglicher Treffpunkt, Ankunftsort und Durchgangsraum für das

Quartiel für Anwohnende und das ansässige Gewerbe, als auch als multifunktio-
naler Freiraum und als Drehscheibe fürs Quartier, wo Feste gefeiert und Märkte
veranstaltet werden können.
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3.5

3.6

Felnmaschige Erschllessung und Vernetzung

Die städtebauliche und freiräumliche Konzeption ist auf eine differenzierte Erschliessung

mit feinmaschigem Wegenetz ausgelegt, welches sowohl eine hohe Durchlässigkeit des

Areals als auch die übergeordnete Anbindung an das kommunale Wegenetz gewährleis-

tet. Für den Fussgänger werden zusätzliche Wegeverbindungen geschaffen, die eine an-

genehme Ankunft, Abreise oder Querung des Areals ermöglichen.

Typologlsche Vlelfalt und Nutzungsflexibllltät

Verschiedenartige Gebäude- und Freiraumtypen kreieren eine räumliche Vielfalt und rea-

gieren in ihrer Dimensionierung und Höhenentwicklung auf den unmittelbaren Kontext.

Damit schaffen sie eine aus dem Ort heraus lesbare, angemessene räumliche Balance zwi-

schen Freiräumen und Bauten. Die verschiedenen Gebäudetypologien - darunter ein ho-

hes Haus, durchlässige Hof- und Winkelbauten, Anbauten an den erhaltenswerten Be-

stand, eine Gebäudezeile sowie ein eingeschossiger Pavillon - ermöglichen eine hohe

Nutzungsdurchmischung. lm Hofhaus ist beispielsweise ein breites Angebot an Wohnun-

gen für altbewährte und neue Wohnformen vorstellbar, was eine nachhaltige Reaktion auf

veränderte Wohnbedürfnisse der Gesellschaft ermöglicht. Kleinwohnungen bis Cluster-

wohnungen sollen Wohnraum für Familien, Einzelpersonen, ältere Menschen und Lebens-

gemeinschaften bieten.

lnnerhalb des Areals fungiert der Quartierhof auch in Bezug auf die Nutzungen und deren

Verteilung als verbindendes Element. Den Erdgeschossen kommt dabei als räumliche

Schnittstelle eine besondere Bedeutung zu. Mit einer hohen Nutzungsvielfalt und

-flexibilität zwischen gewerblichen, wohn- sowie quartierbezogenen Nutzungen unterstüt-

zen sie eine angemessene Belebung des Ortes.

Die Büro- und Gewerbenutzungen sind entlang der Zürichstrasse situiert. Die Wohnnut-

zungen stehen im ruhigen Teil des Areals im Vordergrund. An der Hauptstrasse gelegene

Wohnnutzungen können mit ihrer Grundrissdisposition auf die Lärmimmissionen reagie-

ren und sind entsprechend zu den ruhigeren Aussenräumen hin zu orientieren.

Dinemmm Wesbsiehrrnsen. ohne l!1,s1. Intensität (LV) Filssgänger nuf dcm Areal, Mst. t:25oo

Richtprojekt, Durchwegung und Einbindung in bestehende Strukturen Quelle: pool Architekten
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?.7 Umsetzung des Rlchtprofekts

Die wesentlichen positiv beurteilten Grundzüge des Richtprojektes sind in den privaten

Gestaltungsplan zu überführen, damit die ausgewählte Qualität sichergestellt werden

kann.

Aufgabe des Gestaltungsplans ist es aber auch, dass die hauptsächlichen Qualitäten des

Richtprojekts projektunabhängig sichergestellt und eine gewisse Flexibilität gewährt wer-

den können. lnsbesondere, da das Areal über einen längeren Zeithorizont entwickelt wer-

den soll.

lm Gestaltungsplan sollen deshalb ausgeschieden werden:

- Baubereiche für Ersatzneubauten

- Baubereiche für Umbau bestehender Bauten

- Bereich für Hochhaus

- Grundzüge einer verkehrstechnischen Erschliessung

- Wichtige Langsamverkehrsverbindungen von kommunaler Bedeutung

- gestaltete Aussenräume inkl. Entwicklungsabsichten
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+ lnhalt urd Unrfang des Gestaltungsplanes "Walder - Aleal"

Das lnstrument des Gestaltungsplans

Der Gestaltungsplan nach 5 83 ff PBG legt für bestimmte, klar begrenzte Gebiete,Tahl,

Lage, äussere Abmessungen sowie die Nutzweise und Zweckbestimmung von Bauten ver-

bindlich fest. Dabei darf von der Regelbauweise und den kantonalen Mindestmassen ab-

gewichen werden.

Neben der eigentlichen Stellung der Bauten hat der Gestaltungsplan auch die Erschlies-

sung - sowie allenfalls gemeinschaftliche Ausstattungen und Ausrüstungen - zu regeln.

Festlegungen über die weitere Umgebungsgestaltung können ebenfalls getroffen werden.

Private Gestaltungspläne werden durch die Grundeigentümer aufgestellt. Sie werden ge-

mäss $ 86 PBG durch das für den Erlass der Bau- und Zonenordnung zuständige Organ

festgesetzt. lm vorliegenden Falle ist dies die Gemeindeversammlung. Nach g 89 PBG be-

darf der Gestaltungsplan der Genehmigung durch die Baudirektion des Kantons Zürich.

Die lnhalte des Gestaltungsplanes sind so festzulegen, dass für die Projektierung ein an-

gemessener Spielraum offenbleibt.

Dokumente

Der neue Gestaltungsplan Nr. 18 ,,Walder - Areal" besteht aus folgenden rechtsverbindli-
chen Bestandteilen:

1.1

1.2

Vorschriften
Situationsplan mit Schnitt 1:500

Der vorliegende Planungsbericht nach 5 47 RPV - inklusive der Anhänge und Beilagen

dient dem Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, dem Souverän und der kantonalen Geneh-

migungsbehörde als Beurteilungshilfe und erlangt keine Rechtsverbindlichkeit.
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tt.3 Gestaltungsplanperlnretcr

Der Gestaltungsplanungsperimeter umfasst die einzelne Pazelle mit der Kat.-Nr. 6642 mit

einer Gesamtfläche von ca. 19'100 m2. Der Perimeterwird von der Riedmühle- und Linden-

buckstrasse (Gemeindestrassen), der Zürichstrasse (Kantonsstrasse) sowie einer Fussweg-

verbindung (Kat.-Nr.3500) und der Pazelle mit der Kat.-Nr.6190 umschlossen.

Die Pazelle Kat.-Nr.6642 istzusammen mit der Pazelle Kat.-Nr.54787 und der Pazelle Kat.-

Nr. 35008 im Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht. Nach Rücksprache mit dem Amt für Raum-

entwicklung (ARE) des Kanton Zürich wurde entschieden, die Parzelle Kat.-Nr. 5478 nicht in

den Gestaltungsplan zu integrieren, da der Gestaltungsplan keine Aussagen für die Strassen

treffen kann, da für diese die Strassengesetzgebung gilt. Auf eine Aufnahme der Pazelle

Kat.-Nr. 3500 wurde vezichtet, da diese lediglich eine bestehende Wegverbindung enthält,

und keine Aussagen im Gestaltungsplan zu diesem getroffen werden.

1l,|

Planungsperimeter des Walder - Areals in Brüttisellen Quelle: GIS ZH, 08.02.20

4.1 ElgentumsYerhältnlsre

Das Grundstück des Gestaltungsperimeters befindet sich vollumfänglich im Besitz derWa-

lim AG.

7 Die Strassenparzelle Lindenbuckstrasse
I lm Besi? lon Kat-Nr. 6515 (div. Miteigentümer) und 6642
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1.5 Bestchende Anmerkungen und Dlenstbarkcltcn

Aus dem Grundbuch gehen keine Einschränkungen für die Entwicklung des Gestaltungs-

planes hervor.

Eine allfällige Bereinigung von nicht mehr benötigten oder gültigen Eintragungen im

Grundbuch sind im Rahmen von baurechtlichen Verfahren zu prüfen und wo nötig zu be-

reinigen.

lm Rahmen der Umsetzung des neuen Gestaltungsplanes sind keine zusätzlichen Dienst-

barkeiten notwendig.
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5. Plancrlcchc Rahmnbcdlngungen

Der'Gestaltungsplanperimeter ist von verschiedenen übergeordneten Vorgaben überla-
gert. Diese sind bei der Ausarbeitung des Gestaltungsplans - soweit erforderlich - zu be-
rücksichtigen:

5.1 ÜbcrgcordneG Bestlnnungcn

5.1.1 6ütcklasren
ÜvgUrer (FdnptilFft I 2O19r20)

Ie
IB
Ic

o
IE
Ir
OSGrcrnffi

tlalHlm & öfrttfi.lrn ltülclrs

!ir.
Güteklassenplan

Quelle: G15 7H, 18.03.21

Die Güteklasse gibt Auskunft über die Anbindung von einem Grundstück an den öffent-
lichen Verkehr. Das Areal ist gemäss GIS- Güteklassenplane dem Gebiet B zugeführt und
ist somit gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. lm kommunalen ÖV-Güteklas-
senplan ist das Areal noch im Gebiet C zugeteilt (Stand 10.02.2020).

J.1.2 Hlrtorlschc VcrkchrrwGgc

Mit der Zürichstrasse grenzt der Gestaltungsperimeter an einen historischen Verkehrsweg
von nationaler Bedeutung. Allerdings bildet die jetzige Zürichstrasse nur noch dessen his-
torischen Verlauf ab (Art. 2 VIVS) - die Zürichstrasse ist nicht Bestandteil des Bundesinven-
tars.

Die Riedmühlestrasse ist ein historischer Verkehrsweg von lokaler Bedeutung. Auch sie
lässt nur noch die historische Linienführung ablesen (ohne bauliche Substanz).

e Stand 10.02.2020

21 von 69 Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



5.1.3 IGW - Berelch

5.1.tl Störfall

8€reidr be*herder Anhgen

, l. . hmissbnsgrenz.yert- und ScüalbchuE€ereicü

lmmissirnsgrenzrnertSereich

,,;a sdtdlscftuE-B€reictl

Lärmüersät ricfi t verlügbar

Durclrgangsstrassen

/! Ourctrgangrsstrassen

fi/ unterstelt

^/ 
Durcngangsstrasse. K&beheit

Konsultationsbereidre
Konsultalionsbereich Chemie-Betriebe

Konsultalionsbereich Nalionalstrassen

Ff Konsuttalionsbereich Durchgangsstrassen

,lt

Lä rm belastu ng

Quelle. GIS ZH,08 03 21

Das Areal wird durch die Zürichstrasse stark mit Lärm konfrontiert. Aufgrund der Zonen-
zuordnung zurZentrumszone (siehe Kap. 5.4.1) befindet sich das Areal in der ES lll, was

einem lmmissionsgrenzwert von 65 dB am Tag und 55 dB in der Nacht bedeutet. Aus der
obigen Karte ist ersichtlich, dass sich der, der Zürichstrasse zugewandte Teil, innerhalb

des Bereichs "lmmissionsgrenzwert- und Schallschutz-Bereich befindet. Daher wurde im
Rahmen einer separaten Lärmbegutachtung zusätzlich nach sonRoadl8 die aktuelle
Lärmsituation erfasst und geprüft, welche Massnahmen erforderlich sind, um die Lärmsi-

tuation innerhalb der Bauten zu verbessern (Bericht swr + AG, rev. 17.11.2022).

-l
I

Ä
Cl-rerr-rie Risikokataster

Quel e GlS ZH, A8.A3.21

Die Zürichstrasse befindet sich im Chemie-Risikokataster als eine Durchgangsstrasse. Dies

hat zur Folge, dass sich die erste Bautiefe des Areals im Konsultationsbereich
Durchgangsstrasse befindet. lm Rahmen einer groben Beurteilung wurde das Risiko und

die nötigen Massnahmen abgewogen, um die Auswirkungen eines möglichen Störfalls so

gering wie möglich zu halten. lm Rahmen der Vorschriften werden Massnahmen definiert,

wobei gleichzeitig auch auf die Lärmproblematik an der Zürichstrasse geachtet werden
musste.
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5.2 Kantonale Planung

5.2.1 Richtplanung

Kantonaler Richtplan (2019)

Quelle GlS ZH,08.02.21

r

DI
CO

o

aa

Der kantonale Richtplanlo trifft keine relevanten Aussagen über den

Gestaltungsplanperimeter. Es gilt dennoch zu beachten, dass die Zürichstrasse als

Hochleistungsstrasse ausgewiesen ist, was eine Erschliessung über diese erschwert. Zudem

verlaufen entlang der Zürichstrasse Verkehrsbaulinien, welche einen künftigen Ausbau der

Strasse sichern.

Neben den verbindlichen lnhalten trifft der kantonale Richtplan auch strategische

Aussagen. Er teilt das Gebiet, in welchem sich der Gestaltungsplan befindet, in den

Handlungsraum Stadtlandschaft ein. Aufgrund dieser Zuteilung gilt es, im Rahmen des

Gestaltungsplanes sicher zu stellen, dass städtebauliche Qualitäten und eine ausreichende

Durchgrünung sichergestellt, sozialräumliche Durchmischung gefördert, zentralörtliche

und publikumsintensive Einrichtungen integriert und attraktive Freiraum- und

Erholungsstrukturen geschaffen werden.l 1

5.2.2 Kantonales Strassenprojekt

Die Zürichstrasse (Staatsstrasse) ist zur Sanierung mittels BGK (Betriebs- und Gestaltungs-

konzept) vorgesehen bzw. später bei einem Ersatz zur Abklassierung. Das künftige Trassee

für die Glattalbahn PLUS ist im nah gelegenen Gewerbegebiet von Dietlikon vorgesehen

(inkl. Haltestelle).

J0 Beschluss des Kantonsrates [Festsetzung], Stand 28.10.2019
11 Beschluss des Kantonsrates [Festsetzung], Stand 28.1 0.201 I / S. 23
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Der Kanton Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wangen-Brüttisellen ein

lnstandsetzungsprojekt projektiert ("Flamingo-Projekt"). Dieses beinhaltet die

Erneuerung des bestehenden Belags sowie Aus- und Neubauten der bestehenden

Strassen:

Verschiebung der Kreuzung Zürichstrasse / Stationsstrasse

zusätzliche Fahrstreifen auf der Zürichstrasse und auf dem Autobahnanschluss

A1lAs3
der Veloverkehr wird auf einen neugeschaffenen Velo-/Fussweg verlagert

Die Bauarbeiten haben im 2021 begonnen und wurden im zweiten Halbjahr 2022 soweit
abgeschlossen.

5.3 Regionale Planung

5.3.1 Richtplanung

///J 5

\

--\-'--
-\ fr::- la 1t

a )
Reqionaler R chtp an (2018) Quelle GlS Zl, 18 ()3 21

I/
5

n

24 von 69

t'"4

Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



Der regionale Richtplan Glattall2 klärt die gewünschte Entwicklung von Brüttisellen im

regionalen Kontext und vertieft Aussagen aus dem kantonalen Richtplan. Der regionale

Richtplan teilt den Gestaltungsplanperimeter dem Mischgebiet mit hoher baulicher Dichte

zu, welches durch das Eignungsgebiet für Hochhäuser überlagert wird. Aufgrund dieser

Einteilung ist eine höhere, als die heute nach Bau- und Zonenordnung zulässige, Dichte

anzustreben. Bei der Entwicklung einzelner Gebiete sieht die Regionalplanung vor, dass das

zu enivartende Verkehrsaufkommen keine Belastung für den Strassenraum darstellt. Daher

gilt es, alternative Verkehrsmittel wie den öV attraktiv an die Entwicklungsgebiete

anzubinden sowie die Anzahl der Parkplätze soweit zulässig zu reduzieren, um die

Verlagerung der Verkehrsmittel zu fördern.

Entlang der Zürichstrasse verläuft ein Fahrradweg sowie eine Buslinie. Zudem befindet sich

die Zürichstrasse im Perimeter "Umgestaltung Strassenraum)>. Der nächste S-Bahnhof liegt

in kurzer Gehdistanz (max. 10 Gehminuten).

Dichtenufen

Zudem rtverden gemöss dem regionolen Raumordnungskonzept die kantonolen Hondlungsröume hinsichtlich der angestrebten

Nutzungsdichte mit folgenden Dichtatufun diffurenziert (Einwohner + Beschöftigte = Köpfe). Dabei konzentrieren sich die mitt-
Ieren, hohen und sehr hohen Dichtestufen auf Logen, die mit fum Verkehr besonders gut erschlossen sind und geben somit ouch

Hinweise, wo die Anzohl Pflicht-Porkplötze tie'fer ongesetzt oder begrenzt werden sollten. Die C*meinden sollen entsprechend

fur die nötige Enchliessung und lnfrostrukur sorgen:

- Sehr hohe Nutzungsdichte (über 3N K / ha Bauzone)

- Hohe Nufuungsdichte (150 - 3m K / ho Bauzone)

- Mittlere Nutzungsdichte (100 -150 K / ho Bouzone)

- Geringe Nu2ungsdichte (50 - 1A0 K / ho Bouzone)

- Sehr geringe Nutzungsdichte (weniger als 50 K /ho Bauzone)"

Text aus dem regionalen Richtplan Glattal RRB Nr. 1 23 / 201 8)
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s.tl Kommunale Planung

5.tf.l Nutzungsplanung
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Zonenplan (aktuell 2014)

Quelle: Gemeinde Wangen-Brüttisellen
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Gemäss aktuell gültiger kommunaler Bau- und Zonenordnung (82O,2014), liegt das

Walder - Areall3 in der Zentrumszone 4-geschossig 130 %, mit der überlagernden Festle-

gung Hochhausgebietl4 und Gestaltungsplanpflichtls. Mit diesen Festlegungen setzt der

kommunale Nutzungsplan die Entwicklungsabsichten aus dem regionalen Richtplan um.

Die Regelbauweise innerhalb der Zentrumszone setzt folgende Grundmasse voraus:

2.3 Zenlrumszone

Artikel l9

24130%

tn%
I

4

I

17.5 m

4.0 nr

lrei

3.5 nt

Giundfiolse
{Zenlrurnszcne4lAusnülzungsziffer

Unlergeschosszohl

Vollgeschosszohl

Dochgeschosszohl

Geböudehöhe

Firsthöhe

Geböudelörrge

Grenzobstond

n'lctx.

mcx.

mox.

mcx.

mctx.

ntox.

mox.

mirr.

Artikel20
r Es sind höchstens nrös ig störende Betriebe zulössig. Nu?rleise

zDer für wohnen genulzte Anteil dorf moxinrol sieberr Zehntel cler gesonrte n lZentrumszo1enl

zulössigen cirrrechenborerr Flöche noch $ 255 PBG nichl übersteigen.
3 Entlong der Zürichslrosse sind slrossenseilige Wohnnutzungerr inr Erdge-
schoss ousgeschlosserr.

Art. 19 und 20,BZO Quelle: Gemeinde Wangen-Brüttisellen

'3 Gebiet D, Zürichstrasse, Walim-Areal
-'vgl. 

Ergänzungsplan Hchhäuser und Sonderbauvorschriften Flamingoareal / Birkenstrasse
'e Art. 31 Aß.1BZO / Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete besteht die Gestaltungsplanpflicht nach 5 48 Abs. 3 PBG. Der

Genreinderat legt die Bestandteile in Ergänzung zu den nachfolgenden Absätzen 2 bis 7 fest.
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Aufgrund der Gestaltungsplanpflicht muss ein Gestaltungsplan erstellt werden. Die Anfor-
derungen an diesen werden in Art.31 Abs.6 der BZO wie folgt ausformuliert:
oArt. 31 Abs.6

ln dem im Zonenplan bezeichneten Gebiet D (Zürichstrasse, Walim-Areol) ist die Bebauung

mittels Gestoltungsplon zu regeln. Mit dem Gestaltungsplan sind folgende Ziele zu verfolgen:
- bauliche Verdichtung mit Mischnutzung (Gewerbe und Wohnen);
- Erhalt und optimale Nutzung der ortsbildprögenden Geböude; gute Gesomtwirkung von

Alt- u nd Neubo ute n.'r16

Das lnstrument des Gestaltungsplanes erlaubt eine Abweichung von der in Ziff .5.4.1 ge-
nannten Regelbauweise. lm Rahmen der Festlegungen werden, wo von der Regelbauweise

abgewichen wird, neu g rundeigentü merverbi ndliche Festlegu ngen getroffen.

lt.4.2 Ergänzungsplan Hochhausgebiete

lm Rahmen der Teilrevision der Nutzungsplanung von 2018 wurde der Ergänzungsplan
Hochhausgebiete rechtskräftig. Dieser erlaubt, im Rahmen eines Gestaltungsplanverfah-
rens, die Realisierung eines Hochhauses. lm Falle einer Bebauung mit Hochhaus gilt es,

besonders auf den Aussenraum und auf die Linienführung der Zürichstrasse einzugehen.

Überlogernde Fesllegungen

T
7-1
a..t
tarad
tr.-I
artoi

Hdilrh(,1's,Jebrel I

Hochhousgeb'ret ll

SBV Gebiel Flon]ingcoreol

SBV Gei--iel Birker,itrosse

ti'

Ergänzungsplan Hochhäuser und Sonderbauvorschriften

Quelle: Gemeinde Wangen - Brüttisellen

Das Areal befindet sich am nördlichen Rand des Hochhausgebiet ll. Dieses lässt eine Ge-
bäudehöhe von 40m zu.

-6 
Ortsplanungsrevision Bau- und Zonenordnung / Festgesetzt am 5. November 2013
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5.'f.3 ilasterplan - Zlelblld 2030

Der Masterplan der Gemeinde Wangen - Brüttisellen dient der Gemeinde als Exeku-

tivinstrument zur Abstimmung der diversen Entwicklungen. Er bildet das Zielbild für 2030
und 2050 ab.
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Masterplan 2016

Quelle: Gemeinde Wangen - Brültisellen
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Die Transformation der Zürichstrasse hat für die Zentrumsentwicklung einen hohen Stel-
lenwert. Es ist vorgesehen, die Achse durch eine Boulevardgestaltung als Verbindungsachse

aufzuwerten. Zudem wurde die Gebäudeflucht parallel zur Zürichstrasse als Raumkante er-
fasst.

Diese raumprägenden Massnahmen sollen zur Stärkung der Zentrumsidentität von Brütti-
sellen beitragen, was sich wiederum positiv auf die ldentifizierung des Areals auswirkt.
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5.1.1 Kornmunaler Richtplan Verkehr
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Nutzungs und Freiraumkonzept 2021

Quelle. Kontextplan AG

l{dd@rlld

!EsI#.

6#J(@#

$.cee@@

r|,

Konrnrunaler Verkehrsrichtplan

Quelie Landis AG

Der kommunale Verkehrsrichtplan wurde im 2022 einer Teilrevision unterzogen
(ARE/1261/22.08.2022).Er trifft innerhalb des Gestaltungsplanperimeters keine Aussagen.
Das Arealwird jedoch von mehreren Aussagen tangiert, welche sich auf die Bestimmungen
des Gestaltungsplanes auswirken.
Zu diesen gehören die kommunalen Fusswege, welche durch arealinterne Verbindungen
zielführend vernetzt werden können sowie die Umgestaltung des Strassenraumes, welcher
Einfluss auf das Erscheinungsbild und die Vorbereiche des Areals hat,

5.4.5 Nutzungs- und Frelraumkonzept Zentrum Brüttisellen 2O2l ACHTUNG NOCH IN
ARBEIT

lh

Wjd#
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Legends
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Das Nutzungs- und Freiraumkonzept ist richtungsweisend für die Zentrumsentwicklung
von Brüttisellen. Durch die klare Rolleneinteilung einzelner Areale (lnseln) wird eine zu-
sammenhängende Verkettung von funktionalen Räumen geschaffen, welche die Zent-
rumsbildung unterstützen. Dem Walder - Areal kommt in dieser lnselkette die Rolle als
prägendes Entwicklungsgebiet mit einem vielseitigen Nutzungsangebot zu. Durch den Er-

halt einzelner historischer Elemente soll es wesentlich zur ldentitätsbildung von Brüttisel-
len beitragen.
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5.4.6 Inventar von kunst- und kultur - hlstorlschen Schutzobjekten
Itl (_) OU,",*. r:r i:c::icmmunoler Bedeutung

! Cbjeki vcr )rornmunqlcr Bedeutung
'i n; .ta.cJ.
::' - i :Ä :-t.iiisrri.=r

Obleklgr.rppt von kommunqler Bedeutung

- ,Feri:rete r :risbild - lnvantor

4P

Kommunales lnventar

Quelle. GenreindeWangen Brüttisellen

Das Walder - AreallT befindet sich im kommunalen lnventar der Gemeinde Wangen - Brüt-

tisellen. Es gilt, die ursprüngliche Fassadengliederung und Kubus der Backsteinbauten zu

erhalten. Von besonderem lnteresse ist die Fassade entlang der Zürichstrasse.

Das Wohnhaus Lindenbuckweg 2,418 steht spezifisch im kommunalen lnventar seit 1981.

Gemäss lnventarblatt soll das Aussere des Wohnhauses integral erhalten werden.
Das Gestaltungsplangebiet kommt weder auf kantonaler noch auf Bundesebene in lnven-
taren vor.

Der Schutz der Bausubstanz ist einzig von kommunalem lnteresse.

5.t1.7 Abwasserentsorgung Leltungsnetz

Gemäss dem gültigen Generellen Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Wangen-
Brüttisellen ist das Gebiet im Trennsystem zu entwässern.

'/ 
Inv.-Nr. 119

'I lnv.-Nr. 120

i'
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5.5 Natur- und Umweltschutz

5.5.1 Kataster dcr belasteten Standorte (KbS)

Der Kataster der belasteten Standorte gibt Auskunft über die Belastung des Bodens. Dies

kann, im Falle einer Kontaminierung die fachgerechte Entsorgung der Bodenmasse erfor-
dern, damit eine Bebauung möglich wird.

X!6.Standorb
B.ht - LH- gdüürFFd

E a
EN

8.lat!thdre!düä
ü ldr{iFn kr.itula d 6€E
B.r*- l*3tdorEümiJ
Addt rdar üÖarFdrrrBg
mdrrolllt difE
BdGtt üö€rdrng.&frlt
8d€b( sisrtllb.düfie
h &{bqitrr!

L ti;irrti;e
ladcrhrEr r:251I1! tis l:lnlXtr:
G giisüop (gomrrrg)
Wn:OGls-An

Kataster der belasteten Standorte

Quelle GlS ZH,18.03.21

Aufgrund des Grossbrandes der Schuhfabrik Walder im Jahr 1928 existiert im Gestaltungs-
perimeter ein KbS- U nfallstandortls.
Des Weiteren ist mit der Standort-Nr.0200/1.0013 ein Betriebsstandort angegeben: lm
Zeitraum ab 1967 wurde in einem erdverlegten Tank (mehr als 5000 Liter lnhalt) Erdöl
gelagert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Rohrleitung erdverlegt und nicht
eigensicher (kein durchgehendes Schutzrohr und Überdruck in der Leitung) ist/war.

Der Belastungsgrad für beide Flächen ist folgendermassen angegeben: Belastet, keine
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu enruarten. Eine allfällige Untersuchung hat im
Rahmen eines Baubewilligungsverfahren zu erfolgen.

'e 
Standort-Nr. 0200/U.N001 -000

'l.

.:{
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5.5.2 Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV)
a", - Prtrherim€ter für Bodenverschiebungen (PBV)

VerketÜstfigs

zusammarzug d€r L€iGtoff E

n Beiche gleic*ls LstsbfR(mbrmli(nen

Katasbr der beldeten Standorte (KbS)

Bdaslele Standorte

..t.f i'
.': .,'

t.l''- ,K'
. '!:'

(

.{
'./,"

PrLrfperirreter für Boden,yerschiebunqen

Quel e GtS ZH, 18 03 2l

/ Brüttiee

.tll

Der Gestaltungsperimeter weist im Bereich der Zürichstrasse den Belastungshinweis "Ver-

kehrsträger" auf. Zudem ist das nördliche Areal durch den Eintrag "Belasteter Standort>
gekennzeichnet. Dieser verweist auf die Einträge "Unfallstandort,,20 sowie <Betriebsstand-

ort,,21 aus der Übersichtskarte22 "Verfahren bei Hinweisen auf Schadstoffbelastungen des

Erdreichs".

Bauvorhaben, die sowohl im KbS als auch im PBV liegen, werden nach dem Altlasten-
recht im Ra hmen des Bau bewil ligu ngsverfa hren23 beu rteilt.

5.5.3 Kllma

lm Bereich Klima werden zwei wesentliche Massnahmenbereiche unterschieden. Diese

sind der Klimaschutz und die Klimaanpassung.

Klimaschutz

Der Klimaschutz behandelt die Ursachen für den Klimawandel. Es gilt, durch ein gezieltes

Verkehrskonzept und durch die massgebliche Reduktion der Parkplätze und den damit
einhergehenden Fahrten, sowie durch eine energieeffiziente Bebauung die Belastung der
Umwelt (Treibhausgas) möglichst gering zu halten.

Klimoonpassung

Die Klimaanpassung setzt bei den Auswirkungen des Klimawandels an und versucht mit
gezielten Massnahmen diese einzudämmen. Dazu gehört auch der Umgang mit dem

Lokalklima. Dieses wird stark durch die Bebauungen, die Unterbauung, die

Erdüberdeckung, das Grünvolumen sowie durch die flächige Versiegelung beeinflusst.
Daher gilt es, insbesondere bei grösseren Bebauungen, mit Hilfe von baulichen,

aussenräumlichen sowie strategischen Massnahmen, die Bildung von Wärmeinseln zu

verhindern und für eine Balance zwischen Bau- und Biomasse zu sorgen. Wärmeinseln
zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Nacht nicht abkühlen und sich im Laufe derZeit
zunehmend erhitzen. Wärmeinseln werden auf den Klimakarten des Gis-Browser sichtbar.

2r Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkunqen zu erwarten
2' Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwlrkungen zu erwarten
22 Abgerufen am 23.03.2021
2r Kantonale Bewilligung (Koordination)
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Klimakarte, Wärmebelastung TAG

Quelle: G IS ZH, 18.03.21

Klimakarte, Wärmebelastung NACHT

Quelle: GIS ZH, 18.03.21
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Klimakarte, Planhrnwerskarte

Quelle: GlS ZH, 18.03.21

Aus den Klimakarten wird ersichtlich, dass sich innerhalb des Gestaltungsplanperimeters

eine Wärmeinsel bildet, obwohl dieser unmittelbar an das kühle Gebiet vom Lindenbuck

angrenzt. Begrünen lässt sich die Bildung der Wärmeinsel zum einen durch die hofartige

Konstellation der Gebäude, welche die natürliche Durchlüftung einschränken sowie durch

den hohen Anteil an versiegelten Flächen innerhalb des Areals, welche einen höheren

Wärmespeicher aufweisen als z.B. ein Rasen welcher Versickerungskondensation ermög-
licht.

Die Planhinweiskarte zeigt auf, dass die Hitze im Areal nicht ganz so gravierend einzu-

schätzen ist, wie die obigen Klimakarten dies vermitteln. Zudem wird ersichtlich, dass es

zu einer Luftzirkulation auf dem Areal kommt, diese jedoch eingeschränkt ist.
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5.5.t1 Gewässerschutz und Grundwasser
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G ru ndwasserka rte

Quelle: GIS ZN, 08.04.21

Das Areal befindet sich gemäss Gewässerschutzkarte im Gebiet AU. Zudem befindet es sich

laut Grundwasserkarte innerhalb des 
"Gebiet 

geringer Grundwassermächtigkeit (meist

weniger als 2m) oder geringer Durchlässigkeit, Randgebiet mit unterirdischer Entwässerung

zum Grundwassernutzungsgebiet> sowie innerhalb des <artesisch gespannten Grundwasser

in tiefem Gru ndwasserstockwerk>.

Die Vorgaben des AWEL sind im Baubewilligungsverfahren bezüglich den unterirdischen

Bauten zu berücksichtigen.

5.5.5 Hochwasserschutz

Für das Gebiet des privaten Gestaltungsplans sind keine relevanten Eintragungen

vorhanden.

'i.
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6.1

6. Erläuterungen zum Crestaltungrplan und Beotlmrnungen

Situatlonsplan

Der Geltungsbereich umfasst die Parzelle mit der Kat. Nr. 6642. Über diese wurde zusam-
men mit der Parzelle 5478, die Lindenbuckstrasse, eine Gestaltungsplanpflicht verhängt.
Nach Rücksprache mit Frau Wienecke vom Amt für Raumentwicklung wurde entschieden,
nur die Parzelle 6642im Gestaltungsplan zu behandeln, da für die öffentliche Strasse die
Strassengesetzgebung ausschlaggebend ist. Dies entspricht der Praxis des Kanton Zürichs.

Der Situationsplan verortet folgende Festlegungen

o Perimeter Privater Gestaltungsplan (Geltungsbereich)
r Pflichtbaulinie
e Firstrichtung
r Baubereiche (inkl. max. Gesamthöhe in m.ü.M.)
. BaubereicheTiefbauten
o Hochhaus zulässig
o Baubereich für Sondernutzung (Lage schematisch, Kita etc.)
. lnnenhof (Fläche schematisch)
o Quartierhof (Fläche schematisch)
. Vorplatz Hochhaus (Fläche schematisch)
. Spiel/ Ruheflache (Lage schematisch)
. Boulevard / Strassenraumgestaltung (Dimensionierung schematisch)
o Bereich für Ein -/ Ausfahrten Tiefgarage (Lage schematisch / Option)
r Bereich für Ein- / Ausfahrt Areal (Lage schematisch)
r Oberirdische Besucherabstellplätze (Lage schematisch)
. Öffentliche Fusswegverbindung (Lageschematisch)
o Entsorgung (Lage schematisch)
o Unterflurcontainer (Lage schematisch)
o Durchwegung

Es gilt zu beachten, dass sich der Perimeter ausschliesslich auf die Parzelle mit der Kat.-Nr.
6642 bezieht. Aussagen ausserhalb dieser Paaelle sind nicht verbindlich. Dazu gehören
Aussagen betreffend der Lindenbuckstrasse.

Neben den verbindlichen Genehmigungsinhalten werden Orientierungsinhalte dargestellt,
welche den Gestaltungsplan in den räumlichen Kontext setzen. Sie verfügen über keine
Rechtskraft innerhalb dieses Planwerks.

Zu den Orientierungsinhalten gehören neben den AV-Daten die bestehenden Verkehrs-
baulinien, das Richtprojekt, die aufzuhebenden Gebäude sowie verkehrsorientierte lnfor-
mationen wie wichtige Achsen des kommunalen Fusswegnetzes sowie eine mögliche Bus-
haltestelle samt dazugehörigen Querungsmöglichkeiten.
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6.2 Übergeordnetcs Recht, lnterkantonale Verclnbarung über dle Harmonlslerung
der Baubegrlffe (IVHB)

Die IVHB ist ein Vertrag zwischen den Kantonen (Konkordat) mit dem Ziel, die wichtigsten
Baubegriffe und Messweisen gesamtschweizerisch zu vereinheitlichen. Die Harmonisie-

rung soll das Planungs- und Baurecht für die Bauwirtschaft und die Bevölkerung vereinfa-

chen. Der Kanton Zürich ist dem IVHB-Konkordat zwar nicht beigetreten, hat sich jedoch

entschieden, die Harmonisierung dennoch umzusetzen.

Weil im Kanton Zürich die Baubegriffe teilweise im Planungs- und Baugesetz (PBG; LS

700.1), teilweise aber auch in der Allgemeinen Bauverordnung (ABV; LS 700.2) geregelt

sind, bedurfte neben dem PBG auch die ABV einer Anderung. Ausserdem mussten die
Bauverfahrensverordnung (BVV; LS 700.6) und die Besondere Bauverordnung ll (BBV ll; LS

700.22) teilweise ebenfalls an die neuen Begriffe angepasst werden.

Diese Gesetzesänderungen traten am 1. Mäz 2017 auf kantonaler Ebene in Kraft. Die An-

derungen werden in den einzelnen Gemeinden jedoch erst wirksam, wenn diese ihre Bau-

und Zonenordnungen (BZO) ebenfalls harmonisiert haben. Die Gemeinden haben dazu

Zeit bis am 28. Februar 2025. Solange eine Gemeinde ihre BZO nicht harmonisiert hat, sind

Bauvorhaben in der betreffenden Gemeinde anhand der bis zum 28. Februar 2017 gelten-
den <historischen" Gesetzesfassung zu beurteilen.

Soweit bei Gestaltungsplänen von den Bestimmungen über die Regelbauweise abgewi-

chen werden darf (vgl. 5 83 Abs. 1 PBG), dürfen die neuen Baubegriffe bei neuen Gestal-

tungsplänen verwendet werden. Bei den neuen Baubegriffen handelt es sich - soweit das

kommunale Recht noch nicht harmonisiert ist - um solche Abweichungen. Der vorliegende

Gestaltungsplan Nr. 18,,Walder - Areal" nimmt - wo erforderlich - Bezug auf die neuen

Bestimmungen vom 1.März 2017 und regelt praktisch alle Belange der Grundmassbestim-

mungen etc. in den Gestaltungsplanvorschriften individuell, um möglichst Verweise auf

mittelfristig nicht mehr gültige BZO-Bestimmungen zu vermeiden.

6.3 Vorschrlften

5.3.1 Nutzwelse

Die Nutzung wird grundsätzlich nicht eingeschränkt, sofern keine erheblichen Emissionen

erzeugt werden. Das Areal soll sich durch seine Nutzungsvielfalt auszeichnen und neben

Raum für Wohnen und Gewerbe, Platz für Dienstleistungen2a, Bildung sowie Kultur bieten.

Durch die hohe Lärmbelastung seitens der Zürichstrasse sind im Erdgeschoss der derZü-
richstrasse zugewandten Baubereiche (A, 81,82, C2) Wohnnutzungen schwierig. Wenn

möglich sind in diesen Bereichen publikumsintensive Nutzungen anzuordnen. Diese Bau-

bereiche trennen das übrige Arealvon der lärmintensiven Zürichstrasse und entlasten so-

mit das übrige Areal stark von den Lärmimmissionen. Es gilt zu berücksichtigen, dass über

das gesamte Arealgesehen ein Wohnanteil bzw. ein Gewerbeanteilvon mindestens25o/o2s

rea lisiert werden muss.

2a Yerkauf / Büro etc.
2s Der regionale Richplan verlangt im Mischgebiet (S40) einen minimalen Wohn- bzw. Gryverlceanteil von 25%. Das FALS fordert
in der ES lll (die erste Bautiefe entlang der Zürichstrassewird der ES lll zugarviesen) einen minirnalen Gewerbeanteil von 20%.

Art. 20 Abs. 2 der BZO beschränkt den Wohnanteil in der Zentrumszone auf 70%.

36 von 69 Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



6.t.2

Neben der baulichen Nutzungsvorgaben trifft der Gestaltungsplan auch Aussagen zum

Aussenraum. Dieser erfüllt je nach Standort unterschiedliche Funktionen, welche im Kapitel

6.11 weiter ausgeführt werden.

Ausnutzung

Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen kennt in ihrer Bau- und Zonenordnung die Ausnüt-

zungsziffer (AZ). ln Wangen-Brüttisellen hat noch keine Anpassung der Begrifflichkeiten

gemäss IVHB stattgefunden.

lm Rahmen des Workshops wurde die gewünschte Ausnutzung diskutiert. Man kam zum

Schluss, dass die Zielausnutzungsfläche von 32'800 m2 134'380 m2 oder 32'470 m2, was

entweder einer AZ von 180% oder 170o/o entspricht) angestrebt werden soll, obwohl eine

höhere AZ mittels Gestaltungsplan denkbar ist. Die Walim AG hat sich bewusst gegen eine

maximierte Ausnutzung entschieden, um unterschiedliche Qualitäten, wie etwa die Wohn-

hygiene und -typologie, die städtebauliche Eingliederung oder die räumliche Vielfalt zu

fördern.

Die Ausnützungsziffer gemäss der Regelbauweise setzt sich wie folgt zusammen

, anrechenbare Fläche inVollgeschossen (mZ)
Ausnützungsziffer =

Zu den anrechenbaren Flächen gehören sämtliche gebäudeinternen Flächen in Vollge-

schossen (VG) mit Ausnahme der tragenden Strukturen (Aussenwände). Bei der Berech-

nung auf Stufe Gestaltungsplan gilt es zu berücksichtigen, dass in einem ersten Schritt die

Bruttogeschossfläche (BGF) erhoben wird, zu welcher auch die nicht anrechenbaren Flä-

chen in den Unter- und Dachgeschossen (gelten nicht als Vollgeschosse) sowie die tra-
genden Strukturen zählen.

Um aus der Bruttogeschossfläche einen vergleichbaren Wert wie die Ausnützungsziffer zu

erhalten, wurde wie folgt vorgegangen:

ln einem ersten Schritt wurden die Flächen der Baubereiche erfasst. Diese räumen gegen-

über dem Richtprojekt Gestaltungspielraum ein, um im Rahmen des Bauprojektes auf klei-

nere Veränderungen reagieren zu können, ohne das Zusammenspiel des Ensembles zu

stören. Daher sind die Flächen aus der Erhebung höher als jene aus dem Richtprojekt.

ln einem zweiten Schritt wurde anhand des gewachsenen Terrains und der maximalen Hö-

henkoten, welche für jeden Baubereich definiert wurden, eine Annäherung an die maxi-

male Gebäudehöhe (GH) getroffen. Aufgrund der publikumsorientierten Lage wird davon

ausgegangen, dass überhohe Erdgeschosse realisiert werden, um gewerbliche Nutzungen

im Erdgeschoss zu ermöglichen. Daher wurde dem Erdgeschoss eine Geschosshöhe von 4

m zugrunde gelegt. Für die übrigen Geschosse wurde eine Höhe von 3.30 m angenommen.

Diese Angabe orientiert sich an der nach 5 279 PBG möglichen Geschosshöhe von 3.30 m

für Vollgeschosse sowie an Art. 41 der BZO Wangen-Brüttisellen. ln Zentrums- und lndust-

riezonen kann gemäss 5 279 PBG (gültige Fassung bis 28.2.2017, Grundlage für die BZO

Wangen-Brüttisellen) gar mit 4 m Geschosshöhe gerechnet werden. Diese Geschosshöhe

scheint für den geplanten Nutzungsmix als nicht zweckmässig, daher wurde mit der redu-

zierten Höhe von 3.3 m gerechnet.

37 von 69 Privater Gestaltungsplan Nr. '18 Walder - Areal



ln einem dritten Schritf wurde auf Basis der max. möglichen Geschosszahl und den Flächen

der Baubereiche die Bruttogeschossfläche (BGF) je Baubereich ermittelt und ein Abzug für
die tragenden Strukturen (Aussenwände) angenommen. Dies ergibt die massgebliche Ge-

schossfläche (mGF).

rmaz.GHt
mG F = \^* r t ) 

* F läche B auber eich, abzig lich 5o/o Aus senwände

Aus dieser Berechnung ergibt sich eine massgebliche Geschossfläche (mGF) von 45'636

m2 über alle Baubereiche. ln dieser Berechnung sind die Dachgeschosse und das Unterge-

schoss inbegriffen.

Um die mGF mit der Ausnützung (AZ) und Regelbauweise zu vergleichen, wird ein Ge-

schoss für das anrechenbare Untergeschoss und die Hälfte eines Vollgeschosses für ein

Dachgeschoss (theoretisches Mass) von der mGF abgezogen.
Die Ausnützungsziffer ergibt sich nun aus der anrechenbaren Pazellenfläche und der ge-

mäss Berechnung erhobenen a n rechen baren Geschossfläche (Ausnützu ng):

Anr e chenb m e G e s c ho s s f läc lw
Ausnitzungsziffer =ffi

Daraus resultiert eine Ausnützungsziffer von 17Oo/o (ca.32'766 m2 anrechenbare Fläche) im

Vergleich zur Regelbauweise (Zentrumszone AZ 13Oo/o,24'830 m2 anrechenbare Fläche).

lm Rahmen eines Gestaltungsplanes kann von einem Zuschlag von 10% für den Arealüber-

bauungsbonus und ca. 20o/o für einen Gestaltungsplan ausgegangen werden; zudem

wurde noch die neue Hochhausgebietszone von 40 m berücksichtigt. Dank dieser Erhö-

hung kann auf dem Areal eine städtebaulich verträgliche und qualitativ hochwertige Ent-

wicklung stattfinden.
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Berechnung Ausnützung. Bruttogeschossfläche und anrechenbar.e Geschossflache Anhang 3 (oeta lliert)

Die detaillierte Berechnung ist auch im Anhang 2 abgebildet.
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Aufgrund der Lage an der Zürichstrasse ist das Areal durch hohe Lärmimmissionen beein-
trächtigt. Um die Wohnungen und den Aussenraum, welcher auch der Öffentlichkeit dient,
von den lmmissionen zu schützen, muss mit Längsbauten entlang des Strassenzuges ge-
arbeitet werden. Diese werden in den unteren Geschossen überwiegend Gewerbe beher-
bergen.

Für den Gestaltungsplanperimeter wird eine massgebliche Geschossfläche (mGF) von
46'000 m2 festgelegt, was unter Berücksichtigung der für die Umrechnung von mGF in aGF

notwendigen Abzüge gemäss Regelbauweise einer Ausnützungsziffer von 170% (32'500

m2) entspricht. Mit der massgeblichen Geschossfläche wird die <nicht definierte Geschoss-
za hlvorsch rift" im Gestaltu ngsplan kom pensiert.

Der Gestaltungsplan greift den Wunsch auf eine höhere Qualität und bessere Eingliede-
rung auf Kosten der Renditenmaximierung auf und schafft mit der Dimensionierung der
Baubereiche die Voraussetzungen dafür. Aufgrund der zulässigen bebaubaren Fläche, wel-
che durch die Baubereiche gegeben wird, und der maximal zulässigen Gebäudehöhe si-
chert der Gestaltungsplan die gewünschte Ausnutzung.
Aufgrund des öffentlichen lnteresses nach einer erhöhten Dichte im Gebiet des Gestal-
tungsplanes, welches sich im regionalen Richtplan wiederspiegelt, wird im Süden ein Be-

reich für ein Hochhaus geschaffen. Durch diese punktuelle Erhöhung der Verdichtung kann
das übrige Gebiet wie geplant von einer unangemessenen Verdichtung entlastet werden.

6.3.3 Nutzungsdichte ln Köpfen je Hektar

Der regionale Richtplan trifft Aussagen über angestrebte Nutzungsdichten in der ganzen

Region. Die Nutzungsdichte bezeichnet Einwohnende und Beschäftigte pro Hektare, wel-
che als Köpfe pro Hektare (K / ha) zusammengefasst werden. Für das Walder-Areal ist eine
hohe Nutzungsdichte vorgesehen, dies entspricht rund 150 - 300 K / ha.

-,FLLFN
.t

Sehr hohe Nutzungsdichte (über 300 K / ha)

Hohe Nutzungsdichte (1 50 - 300 K / ha)

Mittlere Nutzungsdichte (100 - 150 K / ha)

Geringe Nutzungsdichte (50 - 100 K / ha)

Sehr geringe Nutzungsdichte (weniger als 50 K / ha)

Auszug aus regionalem Richtplan (2018)

ln Anlehnung an den neuen Leitfaden der ZPG (dat. Nov. 2022) wurde die Berechnung
überarbeitet; sie orientiert sich nun an den möglichen Baubereichen (Maximum) und an

der maximal zulässigen Ausnützung.

39 von 59 Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



Bei der Berechnung wurde mit einem Flächenbedarf von 50 m2 pro Person gerechnet. Es

handelt sich dabei um die Bruttogeschossfläche (Gesamtnutzfläche) inkl. aller Erschlies-

sungsflächen und Nebenräume. Die Gemeinschaftsflächen (Gemeinschaftsräume, Velo-

räume im EG) sind nicht Teil der Wohnfläche, zählen jedoch zur anrechenbaren Grundflä-

che. Pro Arbeitsplatz im Büro und für Dienstleistungsbetriebe sind 20 m2 / K gerechnet;

auch hier handelt es sich um eine Bruttofläche. Für die Gastronutzung und den Verkauf

wird mit 120 m2 / K kalkuliert.

Die Arealfläche beträgt 1.9 ha. Gemäss dem Leitfaden der ZPG für die Berechnung der

Nutzungsfläche dürfen zur massgeblichen Grundstücksfläche pauschal 10 % Erschlies-

sungsflächen dazugerechnet werden. Dies ergibt einen Wert von 2.1 ha.

Berechnung gemäss Gestaltungsplan

Nutanng

Wohnen

Fläche

Flikhenbedarf /
Ferson

Anahl Kopfe
gesamt

34'500 m2 50 m2 690

8'500 m2 20 m2 425Dienstleistung/Büro

Verkauf und Gastronomie,

Kleingewerbe und Kindergarten

Total (zulässig giern GPV)

3'00O m2 120 mz 25

45'qnrrf 1140

Köpfie pro Hektar ilz

Mit dem Gestaltungsplan wird eine Nutzungsdichte von ca. 540 K / ha vorgesehen; das

Arealfällt dadurch in die nächst höhere Dichtestufe, welche nach oben offen ist. Aufgrund

der jeweiligen Abstufung kann dort von 300 K - 500/600 K / ha ausgegangen werden. Der

Dichtesprung gegenüber der hohen Nutzungsdichte (150 - 300 k / ha) ist zwar deutlich

höher als die vorgegebene Dichte im regionalen Richtplan (2019), scheint jedoch aus den

nachfol genden G rü nden sinnvoll u nd vertretbar.

Das Projekt folgt dem Grundsatz des haushälterischen Umgangs mit dem Boden. Das Areal

wird effizient genutzt und der Bestand berücksichtigt und integriert. Dies ist insbesondere

an der zentralen lage und unweit des Bahnhofs gerechtfertigt. Zudem verfügt Wangen-

Brüttisellen über eine gut ausgebaute lnfrastruktur, welche über genügend Kapazitäten für

zusätzliche Einwohnende und Beschäftigte verfügt.

lm Rahmen der Zentrumsentwicklung von Wangen-Brüttisellen soll das Areal eine füh-

rende Rolle übernehmen und durch eine gezielte Nutzungsvielfaltzur Belebung und Akti-

vierung des Zentrums beitragen. Dies wird unter anderem mit einer hohen Dichte und

vielen Personen, die auf dem Arealwohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen, erreicht.

Das Projekt bietet für die Zentrumsentwicklung nicht nur eine hohe Nutzungsdichte, viele

Arbeitsplätze und Wohnungen, sondern bietet auch städtebaulich einen enormen Mehr-

wert. Zudem liegt das Gebiet in der Hochhauszone, in welcher eine bauliche Entwicklung

in die Höhe angestrebt wird.
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6.3.'f

lm Walder-Areal wird eine durchmischte Nutzung zwischen Wohnen, Arbeiten und Ver-

kauf/Gastro Flächen angestrebt. So wird das Areal zu unterschiedlichen Tageszeiten belebt

und es entstehen keine 
"verlassenen> 

Gebiete am Abend. Gleichzeitig können Synergien

genutzt werden, wie beispielsweise Velo- und Autoabstellplätze, Freiräume oder Gemein-

schaftsräume. Zudem kann mit der Beschränkung der maximalen Parkplatzanzahl eine ge-

ringere Anzahl Fahrten sichergestellt werden.

Mit der Wohn- und Arbeitsnutzung auf dem gleichen Areal können kuze Wege, auch in-

nerhalb der Gemeinden, sichergestellt werden. Mit der 15-Minuten-Stadt sollen alle Wege

des Alltags in weniger als 15 Minuten gemacht werden können.

Da auch in den umliegenden Gemeinden viele Entwicklungen anstehen (u.a. lnnovations-

park) und viele zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, erfordert es in der nahen Umgebung

auch Wohnraum. Mit einer hohen Dichte auf dem Walder-Areal kann der Entwicklungs-

druck aus anderen Gebieten in Wangen-Brüttisellen genommen werden. Des Weiteren

finden sich auch in den umliegenden Gemeinden in den verdichteten Zentrumsgebieten

ähnliche und sogar höhere Nutzungsdichten.

Bauberelche

Art. 8 der Vorschriften Gestaltungsplan (GPV) definiert die Baubereiche, den Bereich für

Hochbauten sowie den Bereich für Tiefbauten. Die genaue Lage der Baubereiche ist über

Koordinatenpunkte innerhalb des Situationsplanes fixiert. Der Baubereich für Tiefbauten

wird durch die Baulinie sowie durch die Wegabstände begrenzt.

Durch die Festlegung von Baubereichen im Gestaltungsplan entfallen die Festlegungen

über Grenzabstände, maximale Gebäudelängen und Mehrlängenzuschläge der Bauord-

nung. Ausnahme bildet hierbei der Baubereich E, in welchem, unter Berücksichtigung der

minimalen Anforderungen an die Wohnhygiene, die Mindestmasse für den lnnenhof ein-

zuhalten sind.

Die oberirdischen Bauten sind in den im Gestaltungsplan vorgesehenen Baubereichen an-

zuordnen. Dabei sind die im Situationsplan vorgegebenen Gesamthöhen einzuhalten. Der

Baubereich Tiefbauten setzt sich in den übrigen Baubereichen fort.

Die Baubereiche 81, C1 und F unterscheiden sich wesentlich von den übrigen Bauberei-

chen. Sie dienen, im Gegensatz zu den restlichen, nicht der Erstellung von Ersatzneubau-

ten, sondern dienen der Entwicklung des Bestandes. Dieser soll unter Rücksichtnahme sei-

nes heutigen Erscheinungsbildes so weiterentwickelt werden, dass er für die künftigen

Nutzungen nutzbar ist. Durch diese Entwicklung wird den Ansprüchen aus dem lnventar

und dem Bau- und Zonenreglement Rechnung getragen.
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Baubereich A

lm Baubereich A kann ein Hochhaus mit maximaler Gesamthöhe von 40m26 realisiert wer-

den. Durch die höhere Bauweise wird ein städtebaulicher Akzent gesetzt und das Areal

erhält ein repräsentatives Aushängeschild. Der Baubereich verbindet durch die Nutzung,

Lage und Bauweise den historischen Charakter des Areals mit einer zukunftsorientierten

Entwicklung. lm Erdgeschoss sollen publikumsorientierte Nutzungen und in den oberen

Geschossen sollen Dienstleistungen oder Wohnen angesiedelt werden. ln der Ausgestal-

tung des Erdgeschosses ist dessen Bezug zum Aussenraum sichezustellen. Dabei gilt es,

auf die unterschiedlichen Ansprüche des Vorplatzes und des Quartierhofes einzugehen.

Der Baubereich A bildet zusammen mit dem Vorplatz den südlichen Eingangsbereich ins

Areal.

Aufgrund der exponierten Lage wird der Baubereich A mit einer starken Lärmbelastung

konfrontiert.

Der Baubereich A schliesst an den Bereich Tiefbauten an, um eine Verbindung zwischen

dem Hochhaus und der Tiefgarage zu sichern.

Baubereich 81

Der Baubereich B1 bietet Platz für den Ausbau des ehemaligen Magazingebäudes. Dieses

soll in seinem Erscheinungsbild erhalten werden, da dieses wesentlich zum Erscheinungs-

bild des Areals beiträgt. Es bildet zusammen mit dem Baubereich 82 das räumliche Trenn-

element zwischen der durch den MIV hoch frequentierten Zürichstrasse und dem Quar-

tierhol welcher den Zusammenschluss von mehreren Fusswegverbindungen bildet. Durch

diese prominente Lage eignet sich das Baufeld für publikumsintensive Nutzungen. Vor-

stellbar sind insbesondere Nutzungen, welche einen Bezug zum Areal und der historischen

Substanz aufweisen.

Da der Baubereich auf eine Aufwertung des Bestandes abzielt, räumt der Baubereich nur

begrenzten Entwicklungsspielraum ein. Daher ist die Höhenbeschränkung mit der Höhen-

kote von 459.50 m.ü.M. streng gesetzt.

Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Zürichstrasse wirkt der Baubereich als Lärmbar-

rikade zwischen dieser und dem restlichen Areal. Vorzugsweise finden sich diese Nutzun-

gen im Erdgeschoss und in den unmittelbar darüberliegenden Geschossen wieder.

Durch den Anschluss des Baubereiches an den Bereich Tiefbauten wird die Anbindung der

Tiefgarage an den Baubereich 81 sichergestellt.

Baubereich 82

Der Baubereich 82 bietet Raum für einen Ersatzneubau des ehemaligen Fabrikgebäudes.

Er orientiert sich an dem Baubereich 81 und geht mit diesem und dem Baubereich C2

zusammen auf den Strassenraum der Zürichstrasse ein und definiert diesen. Durch die

Verkürzung des Baubereichs im Vergleich zum bestehenden Gebäude wird das Areal ge-

genüber dem Zentrum geöffnet und stärker in das kommunale Wegnetz integriert. Um

eine Neuinterpretation des Baubereichs zu gestatten, wird dem Baubereich in Richtung

Quartierhof mehr Spielraum eingeräumt. Die Höhenbeschränkungen sind dieselben2T wie

beim Baufeld B1 um eine optische Abstimmung zu gewährleisten.

Der Baubereich 82 grenzt nördlich an die Wegverbindung Quartierhof - Zürichstrasse an.

Entlang dieser Fassade sind keine lärmempfindlichen Nutzungen im Erdgeschoss unterzu-

bringen, da dies lnteressenkonflikte erzeugen würde.

26 Dies entspricht einer Höhenkote von 482.00 m.ü.M. (Siehe Festlegung in den Vorschriften)
27 459.50 m.ü.N/1.
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Durch den Anschluss des Baubereiches an den Bereich Tiefbauten wird die Anbindung der

Tiefgarage an den Baubereich B1 sichergestellt.

Baubereich Cl

Der Baubereich C1 liegt geschützt von den Lärmimmissionen der Zürichstrasse im Zentrum

des Areals. Er sichert den Raum für die Sanierung und Umnutzung des bestehenden Fab-

rikgebäudes. Aufgrund seiner historischen Bedeutung für das Areal soll dieses in seinem

Erscheinungsbild als Zeitzeuge erhalten werden. Daher sieht der Baubereich C1 keinen

grossen Spielraum für einen Ausbau des Bestandes vor. Die Gebäudehöhe wurde mit der

Höhenkote 465.00 m.ü.M. festgelegt.

Das Gebäude soll eine zentrale Funktion für den sozialen Austausch auf dem Areal ein-

nehmen. Durch seine Ausgestaltung, welche den Quartierhof zweiseitig begrenzt und die

besonnte Lagez8 am nördlichen Ende des Quartierhofes machen diesen Baubereich für die

Bespielung des Platzes zum zentralen Element.

Beispiele für Nutzungen im Erdgeschoss können Gastronomie-, Gemeinschafts- oder Ver-

kaufsnutzungen sein. Vorzugsweise handelt es sich um Nutzungen, welche Bereiche des

Quartierhofes aktivieren und erlebbar machen können.

Merker-Areal, Baden, Quelle. ps.//www.densipedia cl.r/baden-rr'rerker-areal-zwischerrnuuung-reigt-derr-weg

abgerufen am 02.09.2021

28 Vergleiche 2h-Beschattung
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Baubereich C2

Der Baubereich C2 sichert den Raum für die Entwicklung eines Neubaus, welcher direkt an

das Baufeld C1 anschliesst. Der Baubereich orientiert sich bei seiner Höhenbeschränkung

an diesem, um ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen.

Dank der Lage des Baubereichs am nördlichen Rand des Perimeters wirkt er zusammen

mit dem inventarisierten <Badi"2s repräsentativ Richtung Zentrum und schafft so einen
direkten Anschluss an dieses. Es gilt bei der Ausgestaltung des Gebäudes besonderen Wert
auf das Erscheinungsbild und dessen Zusammenspiel mit dem Badehaus zu legen.

Durch seine Lage an der Zürichstrasse gelten bei diesem Baubereich dieselben Mindest-
anforderungen an den Gewerbeanteilwie bei den Baubereichen A, 81 und 82. Neben sei-

ner verbindenden Funktion erfüllt der Baubereich auch eine trennende Funktion. Diese

sorgt für den ruhigeren lnnenhof, welcher als Spiel- und Ruhefläche dient.
Der Baubereich wird sowohl westlich (quartierintern) als auch östlich (Zürichstrasse) von
hochfrequentierten Wegverbindungen flankiert. Daher gilt es zu prüfen, ob durchgängige
Nutzungen geschaffen werden können. Durch ein durchmischtes Dienstleistungs- und

Verkaufsangebot im Erdgeschoss soll das Baufeld zur Vielfalt des Zentrums beitragen.

Durch diese nichtstörenden, gewerblichen Nutzungen soll ein funktionaler Bezug zum al-

ten lndustrieareal hergestellt werden.
Mit attraktiven Wohnungen im Obergeschoss wird eine Durchmischung an zentraler Stelle

a ngestrebt.

Baubereich D

Der Baubereich D gliedert den Ostteil des Areals im Zusammenspiel mit dem Baubereich

C1 in vielseitig erlebbare Hofsituationen mit attraktiver Aufenthaltsqualität. Der Baube-

reich D bildet dabei die Brücke zwischen dem Areal und dem nördlichen Dorfzentrum.
Der Baubereich D soll überwiegend der Wohnnutzung dienen. Durch gemeinschaftliche
genutzte Räume soll punktuell ein Bezug zum Aussenraum geschaffen werden.
Entlang der im Plan gekennzeichneten Wegachse wird im Erdgeschoss ein Durchgang er-

stellt, welcher von der Öffentlichkeit als Fussgängerverbindung passiert werden kann. Der

Baubereich bildet damit einen markanten Eckpunkt des öffentlichen Fusswegnetzes. Dies

gilt es in seiner Ausgestaltung zu berücksichtigen.
Der Baubereich grenzt nördlich an die Baulinie an, welche sich mit der Linienführung des

Baubereichs Tiefbauten deckt. Daher ist innerhalb des gesamten Baubereichs die Erstel-

lung von Tiefbauten gestattet.

Baubereich E

Der Baubereich E schafft Platz für einen mehrheitlich geschlossenen Hofbau mit überwie-
gend Wohnnutzung. lnnerhalb des Baubereichs E findet sich im Situationsplan der Eintrag
..lnnenhof, wieder. Dieser schreibt vor, dass innerhalb des Baubereichs E ein lnnenhof mit
einer Mindestfläche von 12 o/o der Gebäudegrundfläche (Gebäudefussabdruck) 30 erstellt
werden muss. Die exakte Lage des Hofes soll nicht definiert, da diese direkt von der Aus-

gestaltung des Hofbaus abhängt. An strategisch günstiger Lage ist der Hof für die Que-
rung des lnnenhofes geöffnet werden.
Der Baubereich E eignet sich aufgrund seiner Form für gemeinschaftliche Wohnformen,
welche von der Hofsituation profitieren können.

2e lnventarliste der Gemeinde
rc Die Fläche im GP beträgt mornentan'l5m x 30m (450m2)
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Der Baubereich E befindet sich innerhalb des Bereichs fürTiefbauten. Daher darf hier un-
terirdisch gebaut werden.

Baubereich F

Der Baubereich F sichert den Raum für die Sanierung und Umnutzung der Lindenbuck-
strasse 8 - 10. Er liegt am südwestlichen Ende des Areals und bildet zusammen mit dem
Bereich für Sondernutzungen (vgl. Kapitel 6.10.1) den Übergang zum Freiraum Lindenbuck.
Das Gebäude befindet sich im kommunalen lnventar. Durch gezielte Sanierungen wird das
Gebäude aufgewertet und im inneren weiterentwickelt (ev. lnventarabklärung vor Baube-
willigungsverfa hren verfolgen).
lm Baubereich F sind unterirdische Bauten gestattet.

Baubereich G

Der Baubereich G sichert Raum für die Entwicklung eines viergeschossigen Gebäudes.
Das Erdgeschoss eignet sich nicht zwingend für die Wohnnutzung, wobei Hochparterre
denkbar wäre. Er befindet sich seitlich am Quartierhof, der Aussenraum ist durch die Fuss-
gängerverbindung sowie die Zulieferung eingeschränkt, was sich als hinderlich für die Pri-
vatsphäre der Wohnnutzungen erurreisen kann.
lm Erdgeschoss sind neben der Wohnnutzung in besonderer Form auch Nutzungen wie
Kinderbetreuung, Tagesstätten oder dergleichen denkbar, da durch die Nähe zum Baube-
reich für Sondernutzungen Synergien geschaffen werden können.
lm Baubereich G sind unterirdische Bauten zulässig.

Baubereich Tiefbau

Der Baubereich Tiefbau ermöglicht den Bau von unterirdischen Bauten und Anlagen. Er

sichert den benötigten Raum für die Tiefgarage sowie deren Anbindung an die einzelnen
Baubereiche.

Der Baubereich Tiefbauten wird nördlich durch die kommunale Verkehrsbaulinie sowie die
Parzellengrenze definiert. Der Baubereich darf an die Parzellengrenze 6190 herangeführt
werden, da die Parzelle derselben Partei gehört und somit ein Näherbaurecht naheliegend
ist. Westlich wird der Wegabstand zu der Lindenbuckstrasse sowie zum Fussweg auf der
Pazelle 3500 eingehalten. Östlich wird der Bereich durch die kantonale Verkehrsbaulinie
begrenzt.
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6.1

6.5

6.6

6.7

Abweirhung uon Bauberelchen

Art. 10 der Vorschriften des Gestaltungsplanes regelt die Abweichung von den Bauberei-

chen. Hier wird vereinzelten technisch- / betrieblich notwendigen Gebäudeteilen oder fas-

sadengestaltenden, erkerähnlichen Fassadenteilen ab dem 1. Obergeschoss gestattet den

Baubereich zu überragen, ebenso Balkone. Durch diese Regelung können die Baubereiche

in ihrer Dimensionierung auf die Gebäudetiefe ausgerichtet werden. Dies erlaubt eine bes-

sere Absicherung der städtebaulichen Entwicklungsabsichten.

Zudem sind Umgebungsbauwerke und Dachaufbauten, welche einer der folgenden Funk-

tion dienen, von den Einschränkungen der Baubereiche ausgenommen:

o Entsorgung

o Velounterstand / -ständer

. Spiel- und Ruheflächen/ -gerätschaften

. Oberirdische Fahrzeugabstellplätze (unter Berücksichtigung der allgemeinen gül-

tigen Verkeh rssicherheit)

. Technische Aufbauten

. Offene Balkone

o Solaranlagen

Beim Baubereich 81, C1 und F trägt die Kubatur wesentlich zum historischen Wert bei.

Dieser würde stark eingeschränkt werden, sollten Gebäudevorsprünge an das Gebäude

angehängt werden. ln den Baubereichen 81, C1 und F sind daher die obigen Abweichun-

gen nur bei einer besonders guten Einordnung und Gestaltung zulässig.

Aufgrund der Anforderungen an einen qualitativ hochwertigen und stimmigen Aussen-

raum schränkt der Gestaltungsplan dessen Ausgestaltung nicht durch Baubereiche für

dessen Gerätschaften etc. ein.

Geschossigkelt

lm Gestaltungsplanperimeter ist die Anzahl Geschosse in den Baubereichen nicht be-

schränkt. Massgebend ist vor allem die festgelegte Höhenkote pro Baubereich. Der Bau-

bereich A lässt eine Hochhausbaute zu.

Gebäudehöhe

Je Baubereich wird eine maximale Höhenkote bestimmt, welche im Wesentlichen auf das

Richtprojekt und auf die Vorgaben des Lärmschutzes abgestützt sind. Das Gebäude (A)

soll sich höhenmässig optisch von den anderen Bauten abheben. Durch diese Massnahme

wird der städtebauliche Akzent gesichert.

Das Gebäude A wird im Richtprojekt mit 30m abgebildet. Als städtebaulicher Akzent ge-

nügt diese Höhe der heutigen Situation. Da jedoch die direkte Umgebung ebenfalls in der

Hochhauszone für 40m liegt, wird dem Baufeld A die Möglichkeit eingeräumt auf 40m zu

bauen, sollte sich dies zum Zeitpunkt der Umsetzung als vorteilhaft ennreisen. Denn auch

bei benachbarten Hochbauten soll das Baufeld A als Höhenakzent und Auftakt für das

Walder Areal wahrnehmbar bleiben.

illassgebliches Terrain

Es gilt im ganzen Perimeter das bestehende Terrain als gewachsenes (massgebendes) Ter-

rain.
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5.8 Gestaltung Hochhaus

Das Hochhaus muss in seiner Wirkung sowohl auf den Vorplatz als auch auf den Quartier-

hof abgestimmt werden. Es soll zusammen mit dem Vorplatz den Haupteingang in das

Walder - Areal bilden. Dementsprechend muss das Erdgeschoss Bezug zum Umschwung

und zur Wegführung in das Areal aufweisen.

Das Hochhaus muss in seinem Erscheinungsbild auf den Bestand des Areals eingehen.

Möglichkeiten hierfür ist eine entsprechende Materialisierung, ein gezielter Umgang mit

dem Erdgeschoss und dem Vorplatz.

Das Hochhaus muss als Auftakt für das Areal einen städtebaulichen Akzent setzen. Dieser

Akzent soll insbesondere durch die Höhe erreicht werden, damit die Materialien auf die

Umgebung Bezug nehmen können. Aus diesem Grunde lässt der private Gestaltungsplan

eine Höhe bis 40m zu.
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6.8.1 Nahwirkung

Die Fassadengestaltung soll Ausdruck des architektonischen Gesamtkonzeptes und deren

konstruktiver Umsetzung sein.

Besondere Aufmerksamkeit erhält das Erdgeschoss in Bezug auf die Nahwirkung. Dieses

ist in Bezug auf die Umgebung, insbesondere zum Vorplatz, zu entwickeln.

6.8.2 Ansicht

Das unterschiedliche Erscheinungsbild eines Hochhauses am Tag und in der Nacht ist in
die Gestaltung einzubeziehen und architektonisch zu thematisieren.
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5.8.3 Schattenwurf

Der Schattenwurf wurde mit der maximalen Höhe von 40m überprüft. Der 2h-Schatten
(Stand Feb.2021) an mittleren Wintertagen des Richtprojekts wird aufgezeigt und mit dem

des Vergleichsprojektes abgeglichen. Das Vergleichsprojekt ist eine mögliche Überbauung
gemäss Zonenreglement.
Der 2h-Schatten wurde in Bezug auf das Richtprojekt durch eine unabhängige Fachstelle
(Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung) gemessen und nachgeprüft.
Für die Nachbargrundstücke wurden gemäss dem Richtprojekt keine Defizite gemäss 5 30

ABV festgestellt und es liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor.
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Seit dem 1. August 2021 wird der 3h-Schatten veruvendet (Revision Schattenwurfregelung).
Dieser ist in seiner Ausdehnung wesentlich kleiner als der 2h-Schatten. Daher kann auf-
grund der Abklärungen des 2h-Schattens weitergearbeitet werden.
Die Detailgestaltung und alle detaillierten Nachweise sind im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens eingehend zu bearbeiten und zu beurteilen.

5.9 Gestaltung, Bauweise

An die Gestaltung der Gebäude und Umgebung stellt der Gestaltungsplan erhöhte Anfor-
derungen. Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusammenhang
mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung so zu gestalten, dass eine gute Ge-

samtwirkung erreicht wird und sie zweckmässig ausgerüstet sind. Wegleitend ist das dem

Gestaltungsplan zugrunde liegende Richtprojekt sowie der Altbestand. lnsbesondere sind

bei der Gestaltung die zu erhaltenden Bauten zu berücksichtigen, da diese wesentlich zum

Erscheinungsbild der gesamten Anlage beitragen.
Für die Gesamtwirkung des Areals ist eine Abstimmung der Materialien, sowie der Kuba-

turen grundlegend. Dabei sind die historischen Gebäude wegweisend. Durch die Anleh-
nung an den Bestand sollsich das Ensemble natürlich weiterentwickeln, ohne eine Neuin-

terpretation des Areals zu erzwingen.

5.9.1 übergang zur Kernzone

Der Baubereich D schliesst die heute bestehende Baulücke entlang der Riedmühlestrasse

Er vermittelt zwischen der Kernzone, den angrenzenden Wohnzonen und dem Waldareal
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ln erster Linie soll das bestehende Bild der länglichen Wohnbauten entlang der Riedmüh-

lestrasse ergänzt und vervollständigt werden. Gleichzeitig solljedoch auch der Anschluss

des Areals auf die nördlich gelegenen Quartiere gewährleistet werden. Seitens Kernzone

wird dies durch eine Aussenraumsequenz zwischen dem historischen Waschhause, dem

Baufeld C und dem Baufeld D erreicht. Auf der westlichen Seite wird ein stirnseitiger Bau-

körper an der Strasse ausgebildet, welcher die Wegverbindung ins Areal betont und be-

gleitet. Der Längs- und Stirnseitige Gebäudekörper soll als Einheit wahrgenommen wer-

den; dies könnte durch ein Verbinden verstärkt werden. Der Durchgang in den Hof und

ins Areal muss aber klar ablesbar sein. Von der Riedmühlestrasse her gesehen soll die Ge-

bäudehöhe mit 4 Geschossen sich am historischen Badehaus (3 Geschosse plus Dachge-

schoss), den neuen Wohnüberbauungen im Quartier (4 Geschosse oder 3 + Attika) sowie

den grossen Bauernhäusern mit 2 Geschossen und 2 Dachgeschossen orientieren.
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Dachform, Gestaltung

Der Gestaltungsplan lässt generell Flachdächer und andere Dachformen zu. Ausgenom-

men davon sind die Baubereiche 81 und F. Diese sind mit Schrägdächer auszugestalten,

wobeider Bestand wegweisend ist. Diese schaffen bereits im Bestand durch ihre Dachform

einen Kontrast zum übrigen Areal. Dies soll künftig so beibehalten werden.

Massgebend für die Gebäudehöhe und damit für die Dächer sind die in den einzelnen

Baubereichen verorteten Höhenkoten. Die Vorschrift erlaubt diese zu durchbrechen, so-

fern dies für technisch bedingte Dachaufbauten oder zur erneuerbaren Energiegewinnung

wie bei Solaranlagen notwendig sein sollte.

Weisen Flachdächer eine geringere Neigung als 10'auf, sind diese laut Vorschriften ex-

tensiv zu begrünen.

t>
5.10
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5.11 Frelflächen,Umgebung

ln seiner heutigen Form wird der Aussenraum des Areals durch Parkplätze dominiert. Diese

funktionale Nutzung erschliesst bei weitem nicht das volle Potenzial des Aussenraumes.

lm Rahmen der neuen Erschliessung und Etappierung werden die Parkplätze weitgehend

unterirdisch angeordnet, was längerfristig die Umnutzung des Aussenraumes erlaubt.
lm Rahmen des Workshops wurden mehrere Aussenräume definiert, welche unterschied-
liche Qualitäten und Funktionen erfüllen. Ziel ist es, durch die Schaffung mehrerer Aussen-

räume unterschiedliche Aussenraumtypologien in das Areal zu bringen und diese mitei-
nander zu verbinden. Die einzelnen Räume sind individuell und doch zusammenhängend
zu denken.

6.12 Baubereich für Sondernutzung

Der Baubereich für Sondernutzungen sichert den Raum für die Entwicklung eines Pavillons,

welcher mit Sondernutzungen versehen werden kann.

Die Form und Ausgestaltung sollen möglichst offengehalten werden. Die Nutzung muss

der Gemeinschaft bzw. dem Quartier dienen.

6.12.7 Boulcvard / Strassenraumgestaltung

Um auf das kommunale Nutzungs- und Freiraumkonzept sowie auf den Masterplan der
Gemeinde Wangen-Brüttisellen zu reagieren, wird entlang der Zürichstrasse mit der Ge-

staltung der Vorplätze reagiert.
Durch gezielte Begrünung des Strassenraumes durch Hochstammbäume oder ähnliches

soll die Aufenthaltsqualität des Strassenraumes wesentlich verbessert werden. Die Bäume

sorgen neben der Beschattung des Gehweges auch für eine Fassadenbeschattung, was

sich positiv auf das Lokalklima auswirkt (siehe Kap. 0). Die genaue Ausgestaltung des Bou-

levards ist unter Einbezug der Gemeinde und in Abstimmung mit dem kantonalen Be-

triebs- und Gestaltungskonzept Zürichstrasse zu planen. Um den Projektierungsspielraum

im Einklang mit den verschiedenen Projekten, welche voraussichtlich zeitlich unterschied-
lich realisiert werden, nicht einzuschränken, wurde auf spezifische Festlegungen im Gestal-

tungsplan vezichtet. Die Gestaltungsplanvorschrift berücksichtigt jedoch, dass verschie-

dene einzelne Bereiche mit einer genügenden Überdeckung von 1.50 m frei zu halten sind.

Bei dem Boulevard handelt es sich um ein wegweisendes Projekt der Gemeinde, welches

sowohl die Aufenthaltsqualität als auch den Wiedererkennungswert der Verkehrsachse er-
höhen soll. Daher ist ein einheitliches Erscheinungsbild wesentlich.
Der Boulevard wird durch eine ZufahrtlAnlieferung unterbrochen. Diese ist optisch in den

Boulevard zu integrieren, um eine Trennwirkung zu vermeiden. Es gilt im Rahmen der Bau-

bewilligung die Vortrittsituation zu klären. Wegleitend ist die im Rahmen des Gestaltungs-
planes erarbeitete Konzeptstudie zur Kurzparkierung (Landis AG, dat. 16.09.2022).
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lnnerhalb des Boulevards sind einige Kurz-Kundenparkplätze vorgesehen. Aus der unteren
Darstellung geht die Verkehrssituation hervor. Diese wurde im Vorfeld mit dem Tiefbau-
amt des Kanton Zürichs besprochen. Durch die Zusammenlegung der Einfahrt für die An-
lieferung und die Erschliessung der Kurz-Kundenparkplätze wird der Unterbruch in der
Führung des Fussverkehrs auf ein Minimum beschränkt. Die Parkplätze sollen durch Hoch-
stämme oder ähnliches flankiert werden, um den Boulevard in das Parkplatzkonzept zu

integrieren.

6l

Zürichstrasse s.sa

Verkehrskonzept zu den Kurzzeitparkplätzen Darstellung Landis AG

6.12.2Innenhof

Das Walder - Areal umfasst zwei lnnenhöfe. Diese sind jeweils individuell auszugestalten
und durch die Anbindung an die übrigen Aussenräume in das Gesamtkonzeptzu integrie-
ren. Die lnnenhöfe bilden den jeweiligen Rückzugsort der einzelnen Baubereiche. Dabei
ist zwischen dem Öffentlichkeitsgrad der beiden lnnenhöfe zu unterscheiden.
Beide lnnenhöfe weisen eine abgestimmte Begrünung auf, um Rückzugsorte, Beschattung
sowie eine ruhigere Atmosphäre zu schaffen. Die Begrünung trägt wesentlich zur Vermei-
dung von Hitzeinseln (siehe Kap.O) bei. Um die Begrünung zu ermöglichen hat punktuell
dort, wo die lnnenhöfe unterbaut sind, eine Aufschüttung von 1.5 m zu erfolgen, um die
Bepflanzung mit Bäumen zu ermöglichen. Dies kann auch in Form von einzelnen begrün-
ten Anhebungen erfolgen. Die genaue Ausgestaltung ist im Rahmen des Baugesuchs auf-
zuzeigen.

t8
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lnnenhof C / D

Der lnnenhof C / D wird durch zwei öffentliche Fusswegverbindungen durchschnitten.

Diese sind wesentlich für das kommunale Fusswegnetz und ergänzen das bestehende

Netz. Der lnnenhof wird nördlich und westlich durch den Baubereich D begrenzt, südlich

und östlich durch die Baubereich C1 und C2.

Der lnnenhof soll durch eine starke Begrünung und die Bepflanzung von einheimischem

Gehölz eine begrünte Rückzugsfläche im Areal schaffen. lm südlichen Teil geht der Hof in

die Spiel- und Ruhefläche über. ln diesem Bereich sind auch Sitzmöglichkeiten anzuord-

nen.

lnnenhof E

Obwohl sich der lnnenhof E in erster Linie an die Bewohner des Hofbaus richtet, soll er für

alle zugänglich ausgestaltet sein. Dies setzt voraus, dass der lnnenhof frei zugänglich ist,

also nicht durch eine gebäudeinterne Erschliessung erschlossen wird.

Der Hof soll zum Verweilen und zum Erholen verleiten. Durch eine extensive Begrünung

und einzelne Freiflächen soll der lnnenhof einen starken Kontrast zum bespielbaren Quar-

tierhof darstellen.

Der Hofbau eignet sich für besondere Wohnformen wie z.B Grosswohnformen. Durch ge-

meinschaftliche Nutzungen im Erdgeschoss soll der soziale Austausch in den Hof getragen

und soziale lnteraktionen gefördert werden.

lm lnnenhof E sind nur zurückhaltend Spielelemente anzubringen, da nordöstlich des Are-

als ein grösserer Spielplatz entstehen soll. Durch die Konzentration der Spielfläche auf ei-

nen Punkt soll der lnnenhof E stärker als Rückzugsort genutzt werden können. Gleichzeitig

wird durch einen gemeinsamen Spielplatz das Quartierverständnis gefördert.

5.12.3 Quartierhof

Der Quartierhof bildet das Zentrum des Areals und wird als Begegnungsbereich und Ver-

anstaltungsstandort ausgestaltet. Er dient dem Quartier als Erschliessungsdrehscheibe,

Treffpunkt und als Veranstaltungsort. Als Veranstaltung kann z.B. ein jährliches Dorffest

oder ein Markt stattfinden. Er ist von MIV freizuhalten. Einzige Ausnahme bildet dabei die

gewerbliche Anlieferung sowie die Notzufahrt, welche über den Platz abgewickelt werden

darf.

Damit der Platz seinen funktionalen Aufgaben nachkommen kann, ist auf bauliche Mass-

nahmen weitgehend zu verzichten. Denkbar sind Massnahmen, welche sich ohne grösse-

ren Aufwand3l abbauen und später wieder aufbauen lassen, sofern diese nicht die Zulie-

ferung und die Feuerwehrzufahrt versperren. Ein Beispiel für solche Massnahmen sind

Sonnensegel, Pflanzentröge oder freizu bewegende Sitzelemente. Durch solche Massnah-

men können die Anwohner des Areals ihr Zentrum selber bespielen und sich den Platz

aneignen.

y 
Ohne die Zuhilfenahme ron grösseren Maschinen
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Rund um den Quartierhol insbesondere in den Baubereichen A,81, 82 und C1 sollen pub-

likumsorientierte Nutzungen und quartierinterne, gemeinschaftlich genutzte Räume an-

gesiedelt werden, welche Teile des Quartierhofes nutzen sollen. Vorstellbar sind Restau-

rants, welche auf den Quartierhof hinaus stuhlen oder Lokalproduktläden, welche einen

Teil ihres Angebotes im Aussenraum anbieten.

Neben diesen Massnahmen sind auch einzelne chaussierte Flächen an strategisch günsti-

ger Stelle denkbar, welche in Kombination mit Bäumen als Schattenspender charakterbil-

dend auf den Platz einwirken. Kleinere Baumgruppen sind denkbar. Diese sollen aber mit

den vorgesehenen Nutzungen / Veranstaltungen abgestimmt werden.

Ein weiteres, charakterbildendes Element können Wasserspiele oder seichte Wasserflächen

sein, welche neben der Kühlung des Areals diesem neuen Ausdruck verleihen können.

lm Sinne der Klimaanpassung gilt es, den Platz hell auszugestalten um den Albedo32 -
Effekt (weitere Ausführung im Kap.0) möglichst gering zu halten. Dabei profitiert der Platz

aufgrund der Gebäudekonstellationen von der Gebäudebeschattung. Durch diese wird der

Platz, insbesondere während der Mittagszeit, nicht vollumfänglich besonnt und nimmt

dadurch weniger Hitze auf. Diese Beschattung ist notwendig, da aufgrund der Nutzung

nur eingeschränkt eine Begrünung des Platzes umgesetzt werden kann.

6.12.1 Spiel- und Ruhefläche

Zwischen dem Baubereich C2 und D ist an der dafür im Situationsplan gekennzeichneten

Lage, eine Spiel- und Ruhefläche angedacht. Diese soll im Zusammenspiel mit dem lnnen-

hof C ausgestaltet werden.

Dabei kann die Ruhefläche in den lnnenhof C / D integriert werden. Wesentliches Merkmal

der Ruhefläche ist die Rückzugsmöglichkeit, welche durch Geländesprünge oder Bepflan-

zung geschaffen wird.

Die Spielfläche hat über einen genügend grossen Umfang zu verfügen, um den Bedürfnis-

sen des Areals nachzukommen. Dabei soll sich die Spielfläche an unterschiedliche Ziel-

und Altersgruppen wenden. Zum einen soll ein möblierter Bereich entstehen, welcher klet-

tern, fangen usw. erlaubt zum anderen soll eine freie Fläche zur Verfügung gestellt werden,

welche zur Betreibung von unterschiedlichen Sportarten genutzt werden kann.

Zur Spielfläche gehören Sitzmöglichkeiten für Eltern oder betreuende Personen.

r2 Einfach erklärt: lm Prinzip beschreibt die Albedo, wie viel Strahlung eine Oberfläche aufnimmt und wie viel sie reflektiert.

DerAlbedoeffektbasiert auf dem lateinischen Wort albus (=vreiß). Eine schwarze Oberfläche dagegen absorbiert die gesamte

Strahlung und hat daher ein Rückstrahlvermögen von 0 (Quelle: Wetter-wien)
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6.12.5 Uorplatz Hochhaus

Der Vorplatz bildet zusammen mit dem Hochhaus die Adresse des Walder - Areals. Er

schafft den Übergang zwischen dem Boulevard, dem Hochhaus und dem Quartierhof. Er

weist eine hohe Aufenthaltsqualität auf und soll als Treffpunkt dienen. Durch einzelne Sit-

zelemente, Grünflächen etc. wird der Platz zum Eingangstor ins Walder - Areal.

6.13 Verkehrserschllessung

Das Walder - Areal ist stark in das Verkehrsnetz von Brüttisellen integriert. Durch die Lage

an der Zürichstrasse ist das Areal hervorragend an den Strassenverkehr angebunden. Ent-

lang der Zürichstrasse verläuft ein Fahrradstreifen, welcher zum kantonalen Fahrradnetz
gehört. Somit ist das Areal gut an das Fahrradnetz angebunden. Zudem wird das Areal mit
dem Gestaltungsplan der Güteklasse B zugewiesen. Die Anbindung an den öffentlichen

Verkehr könnte durch die Platzierung einer Bushaltestelle weiter gestärkt werden. Eine

Bushaltestelle setzt die Kooperation der öffentlichen Hand und der Verkehrsbetriebe vo-
raus.

Das Areal wird durch die Entwicklung stärker gegenüber der Öffentlichkeit geöffnet und

es werden neue Fusswegverbindungen durch das Areal geführt, was dessen Bedeutung im

kom mu nalen Fusswegnetz stärkt.
Die motorisierte Erschliessung der Wohn- und Gewerbebauten erfolgt grundsätzlich ab

der Lindenbuckstrasse, welche als "Sackgasse" ausgebildet ist. Diese ist gemäss kommu-
nalem Verkehrsrichtplan keine Erschliessungsstrasse, sondern gemäss Anhang zur Ver-

kehrserschliessungsverordnung (VErV) eine Zufahrtsstrasse Typ 2 und kann demzufolge

ein Gebiet von bis zu 300 Wohneinheiten (max. 600 nach Art. 10 Abs. 2 VErV) erschliessen.

Durch die Entwicklung des Areals ist mit Veränderungen des Verkehrsaufkommens zu

rechnen. Auf dem heutigen Areal finden sich oberirdisch gut 150 Parkplätze. Hinzu kommt
eine Tiefgarage, welche nochmals Platz für gut 150 Parkplätze bietet. Daraus ergibt sich

ein bestehendes Parkplatzangebot von rund 300 Parkplätzen.

Aufbauend auf der maximalen Ausnützung des Areals wurde eine Parkplatzberechnung

abgeleitet pro Baubereich und für den Endausbau des Areals.

Total Parkplätze 2021:

Total Parklätze im Endausbau:

300 PP (Bestand auf dem Areal)

350 PP max.

Veränderung gegenüber heute: + 50 PP

Es gilt zu berücksichtigen, dass ein reduziertes Parkplatzangebot nicht automatisch eine

Reduktion der Fahrten nach sich zieht. Durch die Umnutzung des Areals ist damit zu rech-

nen, dass heutige Gewerbeparkplätze mehr Fahrten auslösen als zukünftige Bewohner-
parkplätze.

Auswirkungen auf das Strassennetz

Durch die etappierte Bebauung des Areals erfolgt die Veränderung der Parkierung und

der damit einhergehenden Fahrten ebenfalls in einer längeren Zeitspanne. Die möglichen

Phasen werden im Anhang 3 abgebildet.
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Es wird heute davon ausgegangen, dass der Baubereich D als erstes realisiert wird. Bei

einem gemischten Wohnbau wird davon ausgegangen, dass min. 32 Parkplätze oder max.

47 Parklätze für Bewohner, Beschäftigte und Besucher bzw. Kunden erstellt werden (vgl.

Anhang 3). Gleichzeitig fallen durch die Neubebauung 32 bestehende Parkplätze weg,
welche grösstenteils gewerblich genutzt werden. Dies führt theoretisch zu ca. B0 Fahrten
pro Tag, wovon bislang der grösste Teil der Fahrten durch die Anordnung der Parkplätze
über die Riedmühlestrasse abgewickelt wurde (Auswirkungen auf den Knoten Lindenbuck-

/Zürichstrasse:80 Fahrten/Tag = ca.5 Fahrten pro Std. in derZeitvon 06.00-22.00 Uhr).
Baubercidr D
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lm Rahmen des Gestaltungsplanes wird die Mehrheit der Parkplätze unterirdisch angelegt.
Dies betrifft sowohl die Parkplätze der Anwohner33, der Angestellten3a und die Besucher-
parkplätze. Oberirdisch werden Besucherparkplätze entlang der Lindenbuck- und der
Riedmühlestrasse angeboten. Diese richten sich überwiegend an Besucher der Anwohner.
Zudem wird entlang der Zürichstrasse eine "Schnellparkspur" für einzelne Kunden-Park-
plätze eingerichtet, welche sich an die gewerblichen Nutzungen richtet. lm Bereich der
Besucherparklätze können auch Veloabstellplätze angeordnet werden.
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Einbindung des Areals in die Verkehrsnetze

Quelle: Landis AG

Für die Anlieferung (2.8. beim Caf6) dient die Zufahrt (nur ,,Einfahrt") ab der Zürichstrasse
(Staatsstrasse).

Die genaue Projektgestaltung muss mit dem konkreten Bauprojekt weiterbearbeitet wer-
den.

6.13.1 Gewerbe, Anlleferung

Eine gewerbliche Anlieferung erfolgt über die Zürichstrasse zwischen den Baubereichen

82 und C2 über den Quartierinnenhof und ersetzt die heute bestehenden. Die Ausfahrt,
zusammen mit einer zweiten (Haupt)-Einfahrt, befindet sich an der Lindenbuckstrasse auf
Höhe des Fabrikweg. Die Einfahrt an der Zürichstrasse ist mit der Ausgestaltung des Bou-

levard zu koordinieren. Um Rückstau auf der Zürichstrasse zu vermeiden, muss der MIV
priorisiert werden. Bei der Einfahrt gilt es die Ausgestaltung des Fahrradstreifens zu be-

rücksichtigen.
Der verkehrstechnische Nachweis konnte mit dem Konzeptplan (Landis AG, dat.
21.09.2022 / Beilage 2) erbracht werden. Sowohl das Amt für Verkehr als auch die Kan-

tonspolizei hat dem grundsätzlich zugestimmt. Der genaue Ausbaugrad und die Priorisie-
rung werden im Rahmen einer Abstimmung mit den Behörden ausgearbeitet.

5.11.2 Parkierung, Parkplätze

Bei der Festlegung des Parkplatzangebotes ist der Grad der ÖV-Erschliessung zu berück-
sichtigen. lm Hinblick auf die geplanten zukünftigen Optimierungen im öffentlichen Ver-
kehr (Glattalbahn, S-Bahn, Bus etc.) und in Abstimmung auf das Verkehrskonzept der Ge-

meinde wird im Gestaltungsplangebiet der Erschliessungsgrad für die Qualitätsstufe B

festgelegt.
Gemäss einer groben Parkplatzberechnung, welche auf Basis des Richtprojektes und der
kommunal gültigen Parkplatzverordnung sowie der kantonalen Wegleitung basiert, wer-
den für Wohnen und Gewerbe nach Güteklasse B unterschiedliche Reduktionen festgelegt.
Der Reduktionsfaktor für die Wohnbauten wird mit einer eher vorstädtischen autoarmen
Siedlung begründet. Die gewerblichen Nutzungen sind vor allem standortgebunden und
sollen verschiedenen Kleingewerben idcale Möglichkeiten bieten.

Mit dieser Diversität im Quartier wird eine stärkere Reduktion der Abstellplätze bei den
Wohnu ngen zugunsten des Quartiergewerbes kompensiert.
Durch die Festlegung des min. und max. Abstellplatzbedarfs für den Gestaltungsplanperi-
meterwird den kantonalen und regionalen Vorgaben Rechnung getragen. Diese Vorgabe
dient dazu, das Verkehrsaufkommen langfristig zu lenken. Zudem wird die max. Ober-
grenze für Abstellplätze mit 350 Parkplätzen auf dem Areal im Gestaltungsplan festgehal-
ten.
Wie obig angetönt beziehen sich die Rechenmethoden aus den Gestaltungsplanvorschrif-
ten für die Wohnnutzung und für die Gewerbenutzung auf zwei unterschiedliche Quellen.
lm Rahmen der Erarbeitung der Gestaltungsplanvorschriften wurden die unterschiedlichen
Rechenmethoden auf ihren Einfluss auf die Arealentwicklung geprüft. Es hat sich gezeigt,

dass durch die Berechnung der Parkplätze nach kantonaler Vorgabe eine höhere Reduk-

tion der Parkplatzzahlen erreicht werden kann, als nach kommunalen Vorgaben. Dies ist

im Sinne des Gestaltungsplanes, da die Bewohner des Areals aufgrund der zentralen Lage
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im Zentrum von Brüttisellen nicht zwingend auf den MIV angewiesen sind. Die Nähe zum

Bahnhof Dietlikon und das vorhandene Busnetz binden das Areal sehr gut an die angren-

zenden Arbeitsplatzgebiete an.

Für die Gewerbenutzung beziehen sich die Gestaltungsplanvorschriften auf die kommu-

nalen Vorgaben. Dies begründet sich darin, dass das Areal historisch als Gewerbegebiet

betrachtet werden muss. Durch den Gestaltungsplan soll dieser Charakter auch künftig

erhalten bleiben. Um dies zu bewerkstelligen, muss das Areal auch künftig attraktiv für

Gewerbenutzungen bleiben. Da eine Vielzahl von Gewerbenutzungen nach wie vor auf den

MIV angewiesen sind, ist es zielführend, die entsprechende lnfrastruktur vorzusehen, um

langfristig attraktiv für diese zu bleiben. Hinzu kommt, dass das Areal an einem strategi-

schen Verkehrsknoten liegt, welcher als Ausgangslage für viele Dienstleister attraktiv ist.

Eine höhere Anzahl an Parkplätzen sichert die Flexibilität, Flächen für Kleingewerbe inkl.

einem Parkplatz vermieten zu können.

Die detaillierte Berechnung der Parkplätze für den Gestaltungsplanperimeter nach Regel-

bauweise (Fahzeugabstellplatzverordnung Wangen-Brüttisellen, vom 24. Juli 2014) und

nach den Gestaltungsplanvorschriften sind im Anhang 2 dokumentiert.

Berechnu n g nac h Gesta ltu ngsp la nvorsch riften:

Parkplätze Wohnen min.

Bewohner/Besucher 134 PP

mrn.

122 PP

max.

195 PP

max.

174 PP

Parkplätze Gewerbe

Beschäftigte/Ku nden

Total 256 PP 369 PP max.350 PP

Die Pflichtparklätze müssen gemäss Gestaltungsplan unterirdisch angelegt werden. Ein-

zelne oberirdische Besucher-Parkplätze sind im Richtprojekt angedacht und im Gestal-

tungsplan lagemässig berücksichtigt. Zusätzlich sind im parallel zur Zürichstrasse ca. 5-6

Kurz-Kundenparkplatze angedacht wie sie im Kapitel 6.12.1 aufgezeigt werden.

Die genaue Lage und das Ausmass haben im Bauprojektverfahren zu erfolgen.

Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung von Parkplätzen sowie zur Gemeinschaftsnutzung

von Parkierungsanlagen können beider Festlegung des Parkplatzbedarfes im Rahmen des

konkreten Baugesuches berücksichtigt werden.

Ve I oabste I I pl ätze, Ki nderwage n

Es sind in Eingangsnähe zu den Hochbauten, bzw. wenn möglich im Gebäude, Abstell-

plätze und Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder bereitzustellen, sodass Kurz- und

Langzeitveloabstellplätze in ausreichendem Masse berücksichtigt sind. Der effektive Be-

darf ist im Rahmen der konkreten Projekte aufgrund der Nutzung und Bedürfnisse an die-

ser Lage zu definieren und zu berechnen. Veloabstellplätze (für Besucher/Beschäftigte)

können auch im Bereich der Besucherparkplätze angesiedelt werden.

Zu berücksichtigen sind die Wohnungsgrössen, die gewerblichen Nutzungen und der Um-

gang mit Hochhausbauten. Der Nachweis erfolgt im Baubewilligungsverfahren.

Die untere Berechnung dient als Beispiel für eine solche Velo-Parkplatzberechnung im

Rahmen des Baugesuchs. Da auf der Flugebene "Gestaltungsplan" noch kein abschlies-

sendes Raumprogramm vorliegt, wird mit einer Annäherung gerechnet. Die Basis ist die
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Berechnung, welche für den Dichtenachweis dient. ln dieserwird davon ausgegangen, dass

Wohnraum für ca. 304 Personen entsteht. Es wird davon ausgegangen, dass eine Person

im Schnitt über 1.5 Zimmer verfügt. Die Vorschriften sehen vor, dass ein Veloparkplatz,

sprich eine Fläche von 0.8 m2, fürjedes Zimmer (in derWohnnutzung) vorgesehen wird.

Dementsprechend ist mit ca.460 Veloparkplätzen für die Wohnnutzung zu rechnen.

ln der Gewerbe- / Dienstleistungsnutzung sieht die Gestaltungsplanvorschrift vor, dass pro

100 m2 Nutzfläche ein Veloparkplatz voausehen ist. Aufgrund der Minimalnutzung von

25o/o der Fläche als Gewerbefläche wird von ca. 80 Veloparkplätzen für die Gewerbenut-

zung ausgegangen.

Demnach wären gemäss den Gestaltungsplanvorschriften ca. 540 Veloparkplätze zu er-

stellen, welche einer Gesamtfläche von ca. 430 m2 entspricht. Diese Fläche kann sich aber

projektbezogen sowohl auf Aussen- als auch auf lnnenräume aufteilen.
BerechnungVeloparkplätze nach tt-H';:it'i""Lzuns 

Fräche/Kopr AnzahrKöpfe zimmer/Kopf veroppn 
üäli,p,,,

(Velo / Zimm€r)

Gsverbe

(1 PP / lm m2)

Wohnen

Dienstleicung

Verkaufsgshätte

Gastronomie

2,1'350

4'060

2'03{)

2030

3{X 1.5 365

32

't5

16

456

41

20

20
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Mobilitätskonzept

Mit dem Gestaltungsplan wird ein Mobilitätskonzept gefordert, welches die Erkenntnisse

der Gemeinde (Verkehrsstudie des Büro SNZ zur BZO-Teilrevision 2017) weitgehend be-

rücksichtigt. Das Konzept sollte mindestens die folgenden lnhalte umfassen:

Verantwortlichkeiten

Ziele zur Erreichung der Vorgaben (min./max.) infolge Abweichung von den kommuna-

len Werten

Zusammenspiel von Parkplatz-Angebot und erwarteter Parkplatz-Nachfrage

Mögliche Parkplatzbewirtschaftu ng

lnformationen / Anreize zur Benützung des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und

Veloverkehrs (2.8. Leihvelostationen, E-Bike-Ladestationen, Lastenvelo, öffentliche Ve-

loabstellplätze etc.)

Ladestationen für Elektroautos

Controlling

Massnahmen, sofern die Ziele mit dem Mobilitätskonzept nicht erreicht werden
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Das Mobilitätskonzept ist mit der ersten Etappe der Baubehörde zusammen mit der Bau-

eingabe zur Bewilligung vorzulegen. Bei späteren Etappen ist das Konzept wo nötig anzu-
passen und zu aktualisieren, da für das Areal eine längere Etappierung vorgesehen ist -
und je nach Etappe ein Grossteil der bestehenden Parkplätze auf dem Arealwegfallen.

Fussverkehr

Das Walder - Areal ist ein Bindeglied im kommunalen Fusswegnetz. Es verbindet horizon-
tale und vertikale Achsen miteinander. Der Knotenpunkt wird mit dem Quartierhof neu

ausgestaltet.
Mit einer flankierenden Massnahme des öffentlichen Verkehrs (neue Bushaltestelle,, kann

ein neuer Fussgängerübergang an strategisch günstiger Lage realisiert werden. Dieser er-
gänzt das bestehende kommunale Fusswegnetz und verbindet das Walder-Areal mit dem
gegenüberliegenden Quartier3s.
Die Fusswegachsen innerhalb des Quartieres sind in die Ausgestaltung des Aussenraumes

zu integrieren. Dabei sind die im Situationsplan gekennzeichneten Fusswege mit einer
Mindestbreite von ca. 2m zu realisieren. Wo Notzufahrten ausgebaut werden müssen, sind

diese mit der Fusswegführung zu vereinen, um die befestigte Fläche auf ein Minimum zu
reduzieren.

6.13.3 Areal-Erschliessung

Das Areal wird durch mehrere Wegverbindungen erschlossen. Die Haupterschliessung für
den MIV erfolgt über die Lindenbuckstrasse, an welche die Tiefgaragen angeschlossen

sind. Diese wird auf Höhe des Hochhauses durch die Zürichstrasse erschlossen. Daher er-
hält der Baubereich A zusammen mit dem Vorplatz des Hochhauses einen besonderen
Stellenwert. Es ist das Aushängeschild des Walder - Areal. Die gesamte südliche Fussweg-

verbindung wickelt sich über diesen ab.

Der Stellenwert des Vorplatzes Hochhaus kann durch eine Bushaltestelle weiter gestärkt
werden, da hierdurch die ÖV-Rnbindung in unmittelbarer Nähe zu diesem abgewickelt
wird. Der genaue Ausbaugrad und die Priorisierung werden im Rahmen einer Abstimmung
mit den Behörden ausgearbeitet.

6.13.t[ Uer. und Entsorgung

Die Erschliessung der Baubereiche mit den Ver- und Entsorgungsleitungen ist ab den vor-
handenen Werkleitungen möglich. Mögliche Kapazitätsvergrösserungen bei bestehenden
Leitungen können aufgrund der Nachverdichtung in diesem Gebiet soweit möglich im
Rahmen von Strassenprojekten (Projekt TBA Flamingo-Kreuzung) durch die Gemeinde be-
rücksichtigt werden.
Die Siedlungsentwässerungsverordnung der Gemeinde Wangen-Brüttisellen schreibt vor,

dass in erster Linie zu prüfen ist, ob Dachwasser auf dem Grundstück zur Versickerung
gebracht werden kann. Dies ist gemäss dem aktuellen geologischen Gutachten voraus-
sichtlich nicht möglich. ln diesem Fall ist das Wasser mittels Retention (507o bei Einleitung
i n Sc h m utzwasserleitu ng, 7 Oo/o bei E in leitu ng i n M isc hwassersystem)36 a bzu le iten.

Die Abfallentsorgung ist für jede Nutzungseinheit separat und zentral zu lösen. lm Situa-

tionsplan wurden geeignete Standorte schematisch dargestellt, an welchen die

r s Kommunales Nutzungs - und Freirau mkon zept 2021
16 SEVO Wangen-Brüttisellen (2007)
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Sammelstellen zu realisieren sind. Diese sind auf die jeweiligen Aussenraumgestaltungen

und Erschliessungen abzustimmen, um deren Erreichbarkeit sicher zu stellen. Für die zent-

rale Abfallentsorgung der Wohnbauten (Hauskehricht) sind Unterflurcontainer zu erstel-

len. Sie sind so zu platzieren, dass eine gute Zugänglichkeit für die Leerung für das Trans-

portunternehmen gegeben ist.

6.13.5 Kornmunales lnventar

lm Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens wird keine Entlassung aus dem kommunalen

lnventar vorgenommen. Zum einen befindet sich das Wohnhaus im lnventar, zum anderen

weist das gesamte Areal als Einheit schützenswerte Elemente auf.

Das Schutzobjekt 120 (Wohnhaus) wird in seinem Erscheinungsbild erhalten. Durch ge-

zielte Sanierungsmassnahmen kann den Ansprüchen an Wohnhygiene und lnfrastruktur

nachgekommen werden, ohne das schützenswerte Erscheinungsbild zu gefährden.

Für das Schutzobjekt 119 (Walder - Areal) trifft der Gestaltungsplan Massnahmen, um auf

die Schutzzwecke einzugehen. Das Walder - Areal versteht sich als dynamisches lndust-

rieareal, welches sich in den letzten 100 Jahren stark weiterentwickelt hat. Mit dem Gestal-

tungsplan und der dadurch ausgelösten Entwicklung kann das Areal sich weiter verändern,

ohne die Geschichte des Areals zu vernachlässigen. Durch gezielte Vorschriften werden

die Schutzzwecke3T des lnventars in den Gestaltungsplan überführt. Zu diesen gehören die

grossen Kubaturen, welche als Ensemble zusammenwirken, die Pflichtbaulinie entlang der

Zürichstrasse, der zentrale und offene Platz, der Erhalt einzelner Bauten sowie die Nut-

zungsdurchmischung, dank welcher weiterhin gewerbliche Nutzung auf dem Areal zuge-

lassen ist.

Für die Entwicklung des Areals gemäss Gestaltungsplan sprechen die regionalen3s und

kommunalen3e lnteressen an einer Zentrumsentwicklung samt Hochhaus innerhalb von

Brüttisellen. Durch die angestrebte Entwicklung kann das Areal sich laufend verändern und

sich an die Herausforderungen anpassen, zu welchen unter anderem die Klimaanpassung

gehört.

6.11 Störfallvorsorge

Aufgrund von Erfahrungswerten und einer groben Beurteilung wird folgendes vorgesehen

Die Anordnung der Bauten und deren Nutzungen liegen aus der Sicht der Störfallrisi-

ken günstig. Die Gestaltung aufgrund der Lärmsituation hat auch einen positiven Ef-

fekt auf die Störfallrisiken.

Durch die verschiedenen Massnahmen (Vorplatz Hochhaus, Boulevard, Verbreiterung

Trottoir) wird dem Störfallrisiko Rechnung getragen.

Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Lärmproblematik an dieser stark

befahrenen Strasse die Anordnung von Erschliessungsflächen zugunsten von ruhigeren

Wohnräumen auffanqen muss.

ri uDie Backsteinbauten sind mit Kubus und der ursprünglichen Fassadengliederung zu erhalten. Weiter ist der gesamten

Strassenfassade an der Zürichstrasse besondere Beachtung zu schenken. Umbauten an den übrigen Gebäuden und Nebenbauten

im Fabrikkomplex sind gut zu integrieren., Kommunales lnventar Wangen - Brüttisellen Inv.-Nr. 119

r8 
"Regionaler 

Richtplan teilt das Areal der hohen baulichen Dichte zu, samt Eignung fur Hochhäuser
re Das kommunale NuEungs- und Freiraumkonzql 2021 sieht im Walder - Areal ein hohes Entwicklungspotenzial, welches

wesendich zur Entwicklung des Zentrums beitragen kann
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5.15 Lärmschutz

Der Gestaltungsplanperimeter gilt als feinerschlossen. Gemäss aktuellem Bau- und Zonen-

plan der Gemeinde Wangen-Brüttisellen befindet sich der Perimeter in der Zentrumszone

mit ES lll. Nach Art. 30 und 31 Lärmschutzverordnung kommen deshalb die lmmissions-

grenzwerte IGW für Strassenverkehrslärm zur Anwendung. Den Baufeldern werden im Ge-

staltungsplan gemäss kantonaler Praxis nach ihrer Nutzung die Empfindlichkeitsstufen zu-

geteilt. Unter der Voraussetzung, dass min. 20o/o der realisierten Flächen (anrechenbare

Geschossflächen) dauerhaft gewerblich genutzt werden, gilt in der ersten Bautiefe rund

um den Quartierhof die Empfindlichkeitsstufe ES lll. ln allen anderen Baufeldern mit über-

wiegender Wohnnutzung gilt die Empfindlichkeitsstufe ES ll. Dies wird sowohl mit den

lärmrelevanten Vorschriften und der Zuteilung im Gestaltungsplan als auch mit den Nut-

zungsvorschriften i m Gestaltu ngsplan sichergestel lt.

Das Hochhaus auf Baufeld A ist hauptsächlich für Büro-/Dienstleistungsnutzung vorgese-

hen. Wohnnutzung ist möglich. Die Grundrissgestaltung muss auf die Lärmsituation ab-

gestimmt werden.

ln den beiden Gebäuden B1 und 82 ist ausschliesslich Büro-/Dienstleistungsnutzung vor-

gesehen. Die beiden Gebäude dienen als Lärmriegel für den dahinterliegenden Quartier-

hof und die Wohnbauten in der zweiten Bautiefe.

Die Gebäude C1 und C2 bilden den Zugang zum Quartierhof. Sie sind leicht zurück versetzt

von der Strasse, sind aber trotzdem lärmexponiert. Es ist Mischnutzung vorgesehen, mit

publikumsorientierten Nutzungen im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den oberen Ge-

schossen. Die Nutzungsaufteilung und Grundrissgestaltung muss in besonderem Masse

auf die Lärmsituation abgestimmt werden.

Die Gebäude D, E und F liegen lärmabgewandt in der zweiten Bautiefe, dort sind haupt-

sächlich Wohnungen und Gemeinschaftsräume vorgesehen. lm an den Quartierhof an-

grenzenden Teilvon Gebäude E sind auch kleingewerbliche und publikumsorientierte Nut-

zungen erwünscht. Dieser Bereich bildet den Abschluss des Quartierhofs und schirmt den

dahinter liegenden lnnenhof von Gebäude E gegen den Lärm ab.

Das Gebäude G bildet den südlichen Abschluss des Quartierhofs. Obwohlvorwiegend für

Wohnnutzung vorgesehen, soll es aufgrund der prominenten Lage am Quartierhof in der

ES lll verbleiben.

Die detaillierte Beurteilung der Lärmsituation und des Richtprojekts ist im entsprechenden

Lärmgutachten (Anhang 2, swr+, rev. 17.11.2022) ersichtlich.

6.16 Brandschutz

Aufgrund der Ausgestaltung des Quartierhofes kann die Feuerwehzufahrt für das Areal

gewährleistet werden. Bei der Ausgestaltung der Tiefgarage ist das Gewicht der Feuer-

wehrfa hrzeuge zu berücksichtigen.

lm Rahmen des Mobilitätskonzeptes oder mit dem Brandschutzkonzept im Bauverfahren

ist nachzuweisen, dass sämtliche Baubereiche zu genüge mit Feuerwehzufahrten
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erschlossen sind. Allfällig Ausbauten der Verkehrsflächen für Feuerwehrzufahrten sind mit
Fusswegverbindungen abzustimmen, um die befestigte Fläche so gering wie möglich zu

halten.

6.77 Klima

lm Rahmen des Gestaltungsplanes wurden Massnahmen getroffen, um sowohl dem Kli-

maschutz als auch der Klimaanpassung gerecht zu werden. Die Massnahmen stützen sich

auf die Erkenntnisse des Kanton Zürich.

6.77.1 Kllmaschutz

Ziel des Klimaschutzes ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Hiezu trägt neben

der grauen Energie die Beheizung der Gebäude wesentlich dazu bei.

Daher wird voraussichtlich mit Wärmepumpen und Solaranlagen auf den Dächern der Be-

darf an Wärmeenergie des Areals über erneuerbare Energien gedeckt.

Nachhaltigkeitsziele

lm Rahmen des Gestaltungsplanes werden Nachhaltigkeitsziele festgehalten. Diese sollen

den Umgang mit der energetischen Versorgung regeln.

lnsbesondere wird eine Zertifizierung der Neubauten nach einem Energielabel angestrebt

(2.8. SNBS-Areal, Minergie-Areal oder ähnlich). Sollte die Etappierung eine Zertifizierung

des Areals negieren, so können die Gebäude auch einzeln zertifiziert werden.

6.17.2 Kllmaanpassung

Der Gestaltungsplan setzt stark auf Massnahmen aus der Klimaanpassung. Hierbei steht

der Umgang mit der klimatischen Veränderung im Vordergrund. Die Massnahmen sind in

d ie Vo rsch riften des Gestaltu n gsp lanes integ riert.

Wärmeinsel

Das Areal ist in seiner heutigen Form eine Wärmeinsel. Aufgrund der hohen Versiegelung

weist das Areal einen hohen Wärmespeicher aul was verhindert, dass sich das Areal über

die Nacht abkühlen kann. Mit den in den Vorschriften festgelegten Vorschriften wird der

versiegelte Anteil reduziert, extensiv begrünte Flächen im Areal angesiedelt und durch eine

Entwicklung dcs Areals die Durchlüftung verbessert.

Kaltluftzirkulation

Um die natürliche Abkühlung in der Nacht zu fördern, wurde bei der Setzung der neuen

Baubereiche darauf geachtet, dass keine 
"Gebäudewände" entstehen, welche die Luftzir-

kulation behindern. Die neue Struktur öffnet das Areal und fördert dadurch die Kaltluftzir-

kulatoren, welche insbesondere aus dem Lindenbuck kommen.

Beschattung

lm Rahmen des Gestaltungsplanes werden neue Volumetrien geschaffen werden, welche

das Areal neu strukturieren. Dabei spenden die neuen Bauten, allen voran das Hochhaus,

flächig Schatten auf den offenen Plätzen des Areals. Gerade der Quartierhof profitiert

durch die Lage des Hochhauses von dessen Schatten. lnsbesondere da dieser aufgrund

seiner Funktion überwiegend befestigt ausgestaltet werden muss.

Neben den baulichen Massnahmen finden sich gestalterische Anpassungen im Gestal-

tungsplan wieder. Zum einen werden neu arealinterne Grünräume geschaffen, welche
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extensiv begrünt werden, zum anderen entsteht entlang der Zürichstrasse ein Boulevard,

beiwelchem die Bäume als zentrale Schattenspender entlang derZürichstrasse in Erschei-

nung treten.

Dachbegrünung

Die Vorschriften schreiben, in Anlehnung an die Bau- und Zonenordnung, wo möglich eine

extensive Dachbegrünung vor. Durch diese sollen die Dächer zur Verbesserung des Lokal-

klimas beitragen, indem der Wärmespeicher der Dächer reduziert und eine Eigenbeschat-

tung durch die Bepflanzung geschaffen wird.

Begrünung von Innenhöfen

Die lnnenhöfe werden begrünt. Durch Bäume werden die Fassaden beschattet, ohne ne-

gative Auswirkung auf die Wohnqualität. Durch Laubbäume können im Sommer die Fas-

sade beschattet und im Winte/o mit Sonnenlicht versorqt werden.

Entsieglung von Obefiächen

Der Bestand des Areals weist eine flächige Versieglung auf. Besonders deutlich wird diese

im Bereich des lnnenhofes, welcher als Parkfläche genutzt wird. lm Rahmen des Gestal-

tungsplanes werden auf dem Areal drei verschiedene lnnenhöfe geschaffen. Die beiden

lnnenhöfe bei den Baufelder C/D und E werden im Rahmen der Begrünung mit versicke-

rungsfähigem Material ausgestaltet (vozugsweise Kies und Rasen).

Bei der Materialisierung des Quartierhofes wird darauf geachtet, dass eine teilweise Versi-

ckerung möglich wird.

Wasser erlebbar machen

Wasserelemente, ob nun Brunnen oder Wasserbecken tragen wesentlich zum Mikroklima

bei. Es gilt zu prüfen, ob und in welchem Umfang Wasser in die Arealgestaltung integriert

werden kann.

a0 Da die Laubbäume im \Mnter ihre Blätter abwerfen, ra,erden die Baumkronen lichtdurchlässiger
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6.18 Etapplerung

Die Umsetzung des Gestaltungsplanes erfolgt etappiert, um die Nutzung des Areals über
den Zeitraum der Arealentwicklung aufrecht zu erhalten. Die nachfolgenden Darstellungen
zeigen eine mögliche Entwicklung des Areals auf:
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65 von 69 Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



7. Auswldcrngen

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan wird Folgendes erreicht:

Ortsbauliche Aspekte

Bebauung und Nutzung

Freiraum

Verkehr

Umwelt

Die Überbauung geht auf das historische Erbe des Areals ein

und übernimmt die Grossbauformen aus der früheren Zeit des

Areals. Durch die Setzung eines Hochpunktes am südlichen
Ende bildet das Areal den Übergang vom Entwicklungsgebiet

zum Zentrum. Das Areal verbindet Geschichte mit Fortschritt

und wirkt richtungsweisend für die Zentrumsentwicklung von

Brüttisellen.

Aufgrund der vielfältigen Bebauungsstruktur sowie den unter-
schiedlichen Nutzungen fördert das Areal die Diversität in Brüt-

tisellen. Das Areal wird zu einem stark durchmischten und be-

lebten Zentrum. Die lnnenhöfe bilden Rückzugsort und Treff-
punkt, der Quartierhof dient dem Austausch und dem Zusam-

mensein.

lm Areal vereint sich der urbane Treffpunkt mit dem ruhigen

Rückzugsort. lndem die publikumsintensiven Nutzungen um

den Quartierhof und beim Walderplatz konzentriert werden,

kann an anderer Stelle in Form der lnnenhöfe ruhige Rückzugs-

orte in unmittelbarer Nähe geschaffen werden.

Das Areal ist in seiner heutigen Form bereits verkehrsintensiv.

Dies wird bei Betrachtung der Ausgestaltung ersichtlich. Durch

die Umnutzung des Areals verlagern sich insbesondere die

oberirdischen Besucherparkplätze in den Untergrund.
Durch eine Bushaltestelle wird die Anbindung des Areals an den

öffentlichen Verkehr optimiert. Durch diese Massnahme soll ein

Teil des zu erwartenden Mehrverkehrs durch den ÖV gesättigt
werden.

Die Entwicklung des Areals wirkt sich positiv auf das Mikroklima
aus. lm Bestand weist das Areal keine nennenswerten Grün-

räume, Baumbestände oder Beschattungen auf. lm Rahmen der
Entwicklung werden grössere, zusammenlrängende Grü nräu me

und Beschattungen geschaffen. Nicht zuletzt trägt das Hoch-
haus mit seiner Beschattung wesentlich dazu bei, dass der

Quartierplatz keiner Dauerbestrahlung ausgesetzt ist.
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8. Mehnrcrtausglelch

Mehrwert für die privoten Grundeigentümer, Mehrwerte für die Öffentlichkeit

Durch die Anpassung von planerischen Rahmenbedingungen wie z.B. der Erhöhung der
Dichte und der Zulassung von Wohnnutzungen können Mehrwerte für die Grundeigentü-
mer entstehen.

Diese können gemäss Art. 5 RPG teilweise abgeschöpft werden. lm Vordergrund steht in

der Regel ein Ausgleich in Geld oder in Anlagen, die der Öffentlichkeit oder einem breiten
Publikum dienen können.

lnvestitionen, welche die Grundeigentümer in Form von Plätzen, Pärken, Fusswegverbin-
dungen o.ä. tätigen, können ermittelt und angerechnet werden.

Der Mehrwertausgleich ist für raumplanerische Massnahmen im öffentlichen lnteresse ein-
zusetzen. Der Kantonsrat hat ein darauf beruhendes Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) am
28. Oktober 201 9 beschlossen. Die dazugehörige Mehrwertausgleichsverordnung (MAV)

wurde von der Baudirektion erarbeitet. Das MAG und die MAV sind am 1. Januar2021in
Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt können auch Regelungen zur kommunalen Umset-
zu ng Rechtskraft erlangen.

Die kommunale BZO-Teilrevision <.Kommunaler Mehrwertausgleich" regelt die Mehr-
wertabgabe für Tatbestände, in denen auf der Grundlage von Auf- und Umzonungen ein
Planungsvorteil entsteht. Auf der Basis dieser kommunalen Regelung kann die Gemeinde
Wangen-Brüttisellen nach erfolgter Einführung eines entsprechenden Fonds die Erhebung
von Mehnruertabgaben verfügen. Nebst dieser zukünftigen Möglichkeit, Abgaben zum
Ausgleich des Mehrwerts auf dem Verfügungsweg zu erheben, sind weiterhin städtebau-
liche Verträge zu lässig.

Details zum Mehrwertausgleich sind in separaten Bau- und Finanzierungsverträgen (städ-
tebaulicher Vertrag) festzuhalten. ln den Verträgen sind auch die entsprechenden Etap-
pierungen und Sicherheiten vorzusehen.

Die kommunale Mehrurrertabgabe wird nur zum Zeitpunkt der Überbauung, nicht bei einer
eventuellen Veräusserung fällig.

Vorabklärungen zu einem allfälligen Mehnarertausgleich auf der Basis des vorliegenden
Gestaltungsplanes haben zwischen der Bauherrschaft und der Abteilung Bau bereits statt-
gefu nden u nd werden dem Planu ngsprozess entsprechend weiterverfolgt.
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9. Gestallungsplanver{ahren

Vorprüfung ARE

öffentliche Auflage

Mitwirkungsverfahren

Regionalplanung ZPG

Der private Gestaltungsplan wurde mit der öffentlichen Auflage

dem Amt für Raumentwicklung (ARE) zur formellen Vorprüfung

zugestellt.

Das ARE hat sich mit Stellungnahme vom 11. April 2022 zum

Gestaltu ngsplan geäussert. Aufg ru nd des Vorprüfungsberichtes

wurden die Anregungen und Hinweise im Gestaltungsplan, in

den Vorschriften und im vorliegenden Bericht aufgenommen

und mit den jeweiligen Amtsstellen anhand von Lösungsvor-

schlägen bilateral vorgeprüft:

. Verkehrskonzept Zürichstrasse: Anlieferung Gewerbe und

Kurz-Kundenparkplätze (Stellungnahme TBA: 28.09.2022

und KAPO: 05.10.2022 auf der Basis der Unterlagen: Plan

Ku rzp a rkie ru n g s ko nze pt 21 .09.2022, La nd is AG )

. Baubereich A mit Hochhaus 40 m: städtebauliche Begrün-

dung im Vergleich zum Richtprojekt (Stellungnahme ARE:

11.10.2022)

. Lärmgutachten: Neuberechnung nach sonRoadlS (in enger

Zusammenarbeit mit FALS überarbeitet)

Aufgrund der durchwegs positiven Abstimmung der relevanten

Anträge in der Vorprüfung vom 11. April 2022 wird auf eine

zweite Vorprüfung verzichtet.

Die im Vorprüfu ngsbericht aufgefü hrten Empfehlu ngen wu rden

sinngemäss geprüft und wo als nötig erachtet redigiert bzw. im

vorliegenden Bericht detaillierter u mschrieben und begrü ndet.

Der private Gestaltungsplan wurde entsprechend $ 7 PBG wäh-

rend 60 Tagen öffentlich aufgelegt.

öffentliche Auflage:

Während der öffentlichen Auflage vom 02.12.2021 bis am

30.01.2022 seine keine privaten Mitwirkungsbegehren einge-

gangen.

Die ZPG beantragte, dass die Berichterstattung mit Aussagen /
Nachweisen betreffend die erwartete Nutzungsdichte in Köpfen

je Hektar überbauter Bauzone ergänzt und der ZPG vor der

Festsetzung erneut zur Beurteilung zugestellt wird.

Der Nachweis zu Aussagen bezüglich der zu eruvartenden Nut-

zungsdichte wurde im Bericht im Kapitel 6.3.3 aufgenommen.

Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen hat diesen Nachweis noch-

mals der ZPG zur Stellungnahme zu unterbreitet.
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Beschlussfassung

Gemeindeversammlung

Dem privaten Gestaltungsplan wurde

Planungs- und Baugesetzes (PBG) am

durch die Gemeindeversammlung zugestimmt.

hend $ 86 des
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Anhang 1 Richtprcielrt

Zusam menstellu ng aus Workshopverfahren

Modell- Fotos zur Visualisierung
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Athang 2 Bercchnrngen Arrnütsung urd Parlpllih

Nutzungs- und Parkplatzberechnungen

(Stand 25.11.2022)

Gestaltungsplan / Regelbauweise

Richtprojekt
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Arhang 3 Bercchnungen Fahrten

Verkehrsentwicklung / Prognose

(Stand 25.11.2022)

lst-Bestand / Ausbau / Etappierung / Auswirkungen
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Baubereich A, F, G

Baubereich 81, B2
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Anzahl Fahrten pro Tag :
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FürdieSesurherparkplätzebeinWohnenwird2.5FahrtproTagurdPPgem.demLritfadenFahrtenm0dell derStadtZürichangenommen.

Beschäftigte:

DieAnrahlFahrtenproTagbeidenSes(häftigtenri(htetsichna(hdem FahrtenmodellderStadtZürich.Gemäsrdieser

Kunden Dienstleistun g:

0ieAnzrhlFahrten pro Tag beiden Kunden derDienrtlei!turg richt€tsi(h nach dem Leitiaden derStadtZürich.Grmäsrdiesem

kann von 4 bis 5 Fahrt ausgegangen werden. Für die Sere(hnunqen wird von 4 Fahrten pro Tag und PP ausgegangen.

Kunden Verkauf:

auszugehen, dars uberm ässig viele Fahrten dlJr(h den Verkauf entstehen,0aher wird von 6 Fahrten auJgegangen.

Kunden Gastronom ie:

Abweichungen zwischen Wangen-Brüttisellen und Zürich vor dem Leitfäden abzusehen.

Fahrten bisher

baulnganlauto + gltncr

305

255

0

128

225

Fahrten neu

220

120

150

80

154

734913

25.lt.2022



Bcilage I tänngutachten

swr+ AG, Dietikon, Lärmgutachten zum Richtprojekt

dat. 06.09.2021 lrev. 17 .1 1.2022

Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal



Bellage2 VedrehrskonaptZirlchstrasse

Landis AG, Plan 1:200 Kurzparkierungskonzept Walder-Areal,

dat 21 .O9.2022

Privater Gestaltungsplan Nr. 18 Walder - Areal


